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Identitat des Unternehmens:
American Express Europe S.A. (Germany branch)

Theodor-Heuss-Allee 112
60486 Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main
Handelsregisternummer: HRB 112342

Ladungsfahige Anschrift des Unternehmens:
American Express Europe S.A. (Germany branch)

Theodor-Heuss-Allee 112
60486 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 5170-1000

Fax +49 69 9797-1500

Vertreter des Unternehmens in Deutschland:
Sonja Scott (Vorsitzende), Fabiana Mingrone

Jahresentgelt

Corporate Card

EUR60,-p.a.*

* Mit dem Unternehmen kann in der Rahmenvereinbarung eine hiervon abweichende und ftir Sie gtinstigere

Regelung vereinbart werden.

Membership Rewards

Membership Rewards-Classic

EUR42,-p.a.*

* Voraussetzung: Das Unternehmen hat der Teilnahme zugestimmt.

Versicherungen

Ausfihrliche Informationen sowie Ausschltisse entnehmen Sie bitte den

Versicherungsbedingungen ab Seite 9.

Reise-Unfallversicherung
Verkehrsmittel-Unfallversicherung

Dienstreise-Unfallversicherung
(24 Stunden, 30 Tage)

Auslandskrankenversicherung
Heilbehandlungskosten

Ruicktransport/Ruckftihrung

Versicherung fiir Gepack
und persénliches Eigentum

Reisekomfort-Versicherung

Verspatung/Annullierung
>4 Stunden

Verpasste Verbindungen
Gepackverspatung > 6 Stunden

Gepackverspatung/-verlust
> 48 Stunden

EUR 570.000,-
EUR 350.000,~

EUR 2.000.000,-

inklusive

max. EUR 5.000,- je Reise
(max. EUR 750,- pro Gegenstand)

EUR 125 - (Flug)

EUR 125,- (Flug)
EUR 125,- (Flug)
Zusatzlich EUR 500,- (Flug)

Service

24-Stunden-Service-Hotline

Bargeld am Automaten

Global Assist

Schutz bei Missbrauch ohne Selbst-
verschulden, auch im Internet

Ersatzkarten

Sonstige Entgelte

Online-Abrechnungen

Kosten fiir Abrechnungen

in Papierform (ausgenommen
Karten mit zentraler Abrechnung
und zentraler Bezahlung)

Kosten pro zusatzlicher Kopie

einer Papierabrechnung (sofern
American Express seine Informations-
pflichten bereits vorher erfillt hatte)

Entgelt ftr die Umrechnung
von Fremdwahrungen durch
American Express

+49 69 9797-1000

Es gilt ein Limit von:

EUR 800,-/7 Tage (Deutschland)
EUR 800,-/21 Tage (Ausland)
Abrechnung tber die Karte:
3,7 % Entgelt oder mind. EUR 5,~

weltweiter deutschsprachiger Informa-
tionsdienst - telefonische Hilfestel-
lung, 24 Stunden am Tag,

in Notfallen Vorlage von EUR 1.000,-,

in medizinischen Notfallen Vorlage

bis zu EUR 3.000,~

Ja, Ihre Haftung ist auf EUR 50,- bis
zu einer Benachrichtigung begrenzt.

Kostenloser Ersatz
bei Verlust oder Diebstahl

ohne zusatzliche Kosten

EUR 3,- pro Abrechnung

EUR 5,50

2,5%

Sonstige Kosten bei Vertragsstorungen

Hinsichtlich der nachfolgend genannten pauschalen Kosten bei von lhnen zu
vertretenden Vertragsstorungen steht es Ihnen frei nachzuweisen, dass uns ein
Schaden in der geltend gemachten Hohe nicht entstanden oder dieser wesent-

lich niedriger ist.
Kosten bei Zahlungsverzug,

d. h. bei Nichtzahlung trotz Falligkeit
und Zugang der ersten Mahnung

Rucklastschriften

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main - Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342

Wir berechnen ab Verzugseintritt
(d. h. ab dem ersten Tag nach Zugang
unserer ersten Mahnung)

— Verzugszinsen in Hohe von 5 Prozent-
punkten tber dem Basiszinssatz

- sowie fuir die nachfolgenden
weiteren Mahnungen pauschalierte
Mahngebuhren in Hohe von jeweils
EUR5,-.

EUR10,-
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Belastungen in Fremdwahrungen

a. Wenn ein Kontonutzer eine Belastung in einer anderen Wahrung als der , Abrechnungs-
wahrung” (siehe Anhang 1 fir die Definition) vornimmt oder wir eine Riickzahlung in
einer anderen Wahrung als der Abrechnungswéhrung erhalten, wird diese Belastung
oder Ruckzahlung in die Abrechnungswahrung umgerechnet. Die Umrechnung findet
an dem Tag statt, an dem die Belastung oder Riickzahlung von uns verarbeitet wird,
wobei es sich ggf. nicht um den Tag handelt, an dem die Belastung getatigt wurde,
oder den Tag der Riickzahlung, da dies davon abhéngt, wann die Belastung oder die
Riickzahlung bei uns eingereicht wurde. Wurde die Belastung oder Riickzahlung nicht
in US-Dollar getétigt, wird zunachst eine Umrechnung in US-Dollar vorgenommen.
Der US-Dollar-Betrag wird dann in die Abrechnungswahrung umgerechnet. Wurde die
Belastung oder Riickerstattung in US-Dollar getatigt, rechnen wir US-Dollar direkt in die
Abrechnungswahrung um.

b. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vorgeschrieben ist oder kein
Kurs laut 6rtlichen Gepflogenheiten oder Abkommen in dem Gebiet herangezogen wird,
in dem die Belastung oder Rickzahlung getatigt wird (wobei wir uns bemiihen, uns an
diese Gepflogenheiten oder Abkommen zu halten), verwenden die Systeme von American
Express aus 6ffentlich zuganglichen und tberprtifbaren Quellen entnommene Interbank-
kurse des der Umrechnung vorangegangenen Banktages (der ,,American Express Umrech-
nungskurs"). Bei Fremdwahrungsumsatzen, d.h. bei Umsétzen, die nicht in der Abrech-
nungswahrung getatigt werden, wird ein Entgelt fiir die Umrechnung in der im Preis- und
Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Hohe auf den entsprechenden Umsatz erhoben.
Das Umrechnungsentgelt fallt nur einmal pro getatigtem Umsatz an, d.h. auch im Falle
von Fremdwahrungsumsatzen, die nicht in US-Dollar getatigt wurden und fur die erst eine
Umrechnung in US-Dollar und sodann von US-Dollar in die Abrechnungswahrung erfolgt.

c. Wenn ein Kontonutzer seine Karte zur Zahlung eines Betrages in einer anderen
Wahrung als der Abrechnungswahrung einsetzen mochte, kann es sein, dass ihm die
Moglichkeit geboten wird, dass ein Dritter (zum Beispiel der Handler) den Betrag in
die Abrechnungswahrung konvertiert, bevor die Belastung bei uns eingereicht wird.
Sofern Belastungen schon vor Einreichung bei uns von Dritten umgerechnet werden,
ibernehmen wir die Umrechnungsergebnisse des Dritten, die ein von dem Dritten fest-
gesetztes und berechnetes Umrechnungsentgelt enthalten kénnen. In diesen Fallen
gilt der Umsatz bei uns als Umsatz in Abrechnungswahrung und wir erheben dann kein
Umrechnungsentgelt. Bitte erkundigen Sie sich tber Einzelheiten dieser von Dritten
erhobenen Entgelte bei diesen Dritten.

d. Der American Express Umrechnungskurs wird taglich festgelegt. Etwaige Anderungen
des American Express Umrechnungskurses werden Ihnen gegentiber unmittelbar und
ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der verwendete Kurs ist nicht unbedingt
der am Datum der Transaktion geltende Kurs, da der maBgebliche Kurs an dem Tag
bestimmt wird, an dem das Vertragsunternehmen, der Buchungsdienstleister oder im
Falle von Karten, die an Geldautomaten benutzt werden konnen, ein Geldautomaten-
betreiber eine Belastung bei uns einreicht bzw. eine Riickzahlung bei uns eingeht, wobei
es sich nicht um den Tag handeln muss, an dem die Transaktion autorisiert oder
die Rickzahlung getétigt wurde. Der American Express Umrechnungskurs kann
erheblich schwanken. Der American Express Umrechnungskurs ist auf unserer Website
(www.americanexpress.de/rechner) angegeben.

Vertragsmerkmale

Vertragsabschluss

Mit dem Ausftllen und Unterzeichnen des Antrages auf Ausstellung der Karte
geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss des Kreditkartenvertrages
ab. Der Vertrag kommt erst mit der Annahme durch uns und der erfolgreichen
Durchfiihrung der Identifizierung nach dem Geldwaschegesetz zustande.

Vertragslaufzeit/Kiindigung

Der Vertrag wird fir unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann vom Kartenin-
haber jederzeit gekiindigt werden. American Express ist berechtigt, den Vertrag
ordentlich mit einer Frist von zwei Monaten zu kiindigen. Das Recht beider
Parteien zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberdihrt.
Die Kiindigung hat in Textform zu erfolgen.

Haupttatigkeit des Unternehmens
Ausgabe und Verwaltung von Kreditkarten
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Zustandige Aufsichtsbehorde

Banco de Esparia, Calle Alcala 48, 28014 Madrid, Spanien,
Telefon: +34 91 338 5000, Telefax: +34 91531 0059,
Website: https://www.bde.es

American Express Europe S.A. hat eine Erlaubnis der Banco de Espafia
zur Erbringung von Zahlungsdiensten (Referenznummer 6837).

Rechtsgrundlage
Es gilt ausschlieBlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Zustandiges Gericht

Klagen gegen American Express kdnnen Sie bei dem zustandigen Gericht in
Frankfurt am Main erheben.

Schlichtungsstelle - auBergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten zwischen dem Karteninhaber einer Corporate Card und American
Express in Verbindung mit dem Uberweisungsverkehr sowie bei Aufwendungsersatz-
anspriichen bei Missbrauch von Zahlungskarten sowie mit der Anwendung (i) der
Vorschriften des Buirgerlichen Gesetzbuches in Bezug auf Fernabsatzvertrage tiber
Finanzdienstleistungen, (ii) §§ 491 bis 510 BGB, (iii) §§ 675¢ bis 676¢ BGB oder (iv)
aus der Anwendung der Verordnung tber Interbankenentgelte fir kartengebundene
Zahlungsvorgange (Verordnung (EU) 2015/751) kénnen Sie sich im Namen und auf
Rechnung der Karteninhaber an die von der Deutschen Bundesbank eingerichtete
Verbraucherschlichtungsstelle wenden. Wir nehmen an einem Streitbeilegungs-
verfahren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teil.

Die Anschrift lautet:
Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank:
Postfach 1112 32, 60047 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 2388-1907, Telefax: +49 69 709090-990

Internet: www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Schlichtungsstelle/
schlichtungsstelle.ntml

E-Mail: schlichtung@bundesbank.de
Weitere Informationen tiber das Schlichtungsverfahren und die Verfahrens-
ordnung erhalten Sie auf der vorstehenden Webseite.

Einlagensicherung
Eine Einlagensicherung besteht nicht.

Sprache

Die Vertragssprache ist Deutsch. Jegliche Kommunikation erfolgt ausschlieBlich
in deutscher Sprache.
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von

Gruinden mittels einer eindeutigen Erklarung widerrufen.

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Daten-

trager zu laufen, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht,

- sofern Sie den Vertrag ausschlieBlich durch Fernkommunikationsmittel
geschlossen haben, d.h. einen Kartenantrag per Post oder E-Mail gestellt
haben, den Vertrag telefonisch oder unter Verwendung von Telemedien
(z.B. Internet, online) geschlossen haben (Fernabsatzvertrag gem.

§ 312 ¢ BGB) - vor Erflillung unserer Informationspflichten gemaB Artikel
246 b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 7 bis 12, 15 und 19
sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBGB; oder

- sofern Sie lhre Vertragserklarung bei gleichzeitiger korperlicher Anwesen-
heit eines Mitarbeiters von American Express bzw. einer von American
Express beauftragten Person an einem Ort auBerhalb der Geschaftsraume
von American Express, z.B. in den Geschaftsraumen lhres Unternehmens
oder jeglichen anderen Orten, abgegeben haben (AuBerhalb von Ge-
schaftsraumen geschlossene Vertrage gem. § 312 b BGB) - vor Erfillung
unserer Informationspflichten gemas Artikel 246 b § 2 in Verbindung mit
§ 1 Absatz 1 Nummer 12 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 EGBG.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs,

wenn die Erklarung auf einem dauerhaften Datentréger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail)

erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112,

60486 Frankfurt am Main, Fax: +49 69 9797-2236

Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurtickzugewahren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz fiir die bis zum Widerruf
erbrachten Dienstleistungen verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe lhrer Vertragser-
klarung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrticklich zugestimmt
haben, dass wir vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausfuhrung der Gegenleistung
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu
fuhren, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen fiir den Zeitraum bis
zum Widerruf dennoch erfiillen missen. lhr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn
der Vertrag von beiden Seiten auf lhren ausdriicklichen Wunsch vollstandig erftllt
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgetibt haben. Verpflichtungen zur Erstattung
von Zahlungen mussen innerhalb von 30 Tagen erftillt werden. Die Frist beginnt
mit Absendung Ihrer Widerrufserklarung, fir uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbhelehrung

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main - Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342

Giiltigkeitsdauer

Diese Informationen (aktueller Stand 11/19) sind bis auf weiteres giiltig.

SCHUFA-Klausel (Gilt nicht fir Antrage mit voller Unternehmenshaftung)

Dateniibermittlung an die SCHUFA (giiltig ab 25. Mai 2018)

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112,
60486 Frankfurt am Main (im Folgenden ,,American Express"), iibermittelt im
Rahmen dieses Vertragsverhaltnisses erhobene personenbezogene Daten iiber
die Beantragung, die Durchfiihrung und Beendigung dieser Geschaftsverbin-
dung sowie Daten iiber nicht vertragsgeméaBes Verhalten oder betriigerisches
Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.

Rechtsgrundlagen dieser Ubermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

Ubermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO
diirfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von
American Express oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz per-
sonenbezogener Daten fordern, iiberwiegen.

Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfiillung gesetzlicher
Pflichten zur Durchfiihrung von Kreditwiirdigkeitspriifungen von Kunden (§ 505a
und 506 des Biirgerlichen Gesetzbuches).

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum
Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europaischen
Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittlandern (sofern
zu diesen eine Angemessenheitsbeschluss der Europdischen Kommission
besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwiirdigkeit
von natiirlichen Personen zu geben. Nahere Informationen zur Tatigkeit der
SCHUFA kénnen dem SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnom-
men oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

Das SCHUFA-Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO ist den Mitgliedschaftshedin-
gungen als Anlage beigefiigt.
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Mitgliedschaftsbedingungen

Die giiltigen Mitgliedschaftsbedingungen liegen dem Kartenantrag bei.

Teilnahmebedingungen Membership Rewards Programm

1. Einleitung — worum handelt es sich bei diesem Dokument

Diese Geschaftsbedingungen regeln das Membership Rewards Programm (Programm),
das zu lhrem Kartenkonto (Kento) gehort. Sofern Ihre Kartenmitgliedschaft bereits die
Teilnahme am Programm beinhaltet, akzeptieren Sie diese Geschéaftsbedingungen,
wenn Sie den Vertrag fur Ihr Konto unterzeichnen. Dies gilt nur, wenn wir Ihnen diese
Geschaftsbedingungen vor Unterzeichnung auf einem dauerhaften Datentrager tiber-
mittelt haben und die Kenntnisnahme méglich war. In allen anderen Féllen kommt ein
separater Vertrag tiber die Teilnahme am Programm zustande, wenn Sie sich fiir die Teil-
nahme an dem Programm gegen Zahlung eines Jahres-/Monatsentgelts entscheiden.
Es bestehen zwei Programme: Membership Rewards Classic (Classic) und Membership
Rewards Compact (Compact). Der Unterschied zwischen diesen Programmen liegt in
der Sammelrate (siehe in Abschnitt 3.1,, Wie Sie Punkte sammeln*).

Das Programm wird von American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-
Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (im Folgenden ,American Express” oder
wir*), angeboten.

2. Teilnahme und Entgelte

An den Programmen konnen alle American Express Mitglieder teilnehmen, die selbst
Karteninhaber (Hauptkarteninhaber) sind und ggf. - sofern erforderlich — die Teil-
nahme beantragt haben (Membership Rewards Teilnehmer).

Zusatzkarten nehmen automatisch durch Teilnahme bzw. Einschreibung des Karten-
inhabers am Programm teil, konnen aber nicht fir sich allein teilnehmen.

Sofern die Teilnahme am Programm nicht bereits in der Kartenmitgliedschaft enthalten
ist, ist fur die Teilnahme an dem Programm Classic oder Compact das jeweilige jahr-
liche Entgelt zu entrichten. Diese und mogliche weitere anfallenden Entgelte richten
sich in ihrer Hohe nach dem Kartenprodukt des Inhabers und kénnen dem fir die
Karten geltenden Preis- und Leistungsverzeichnis, welches Bestandteil Ihres Vertrags
Uber das Konto ist und auch unter www.membershiprewards.de abgerufen werden
kann, entnommen werden.

Die jeweilig gultige gesetzliche Umsatzsteuer ist im Entgelt enthalten.

Ihr Unternehmen muss einer Teilnahme am Programm zugestimmt haben, damit Sie
mit einer Corporate Card an dem Programm teilnehmen kénnen.

Inhaber von Reisestellenkonten (,,BTA/I-BTA"), Corporate Card Inhaber, bei denen die
Rechnung von dem Unternehmen zentral gezahlt wird (zentrale Rechnungsstellung),
Corporate Meeting Cards, Corporate Purchasing Cards und Buyer Initiated Payments
Cards (BIP Cards) kdnnen grundsatzlich nicht an dem Programm teilnehmen.

Dieses jahrliche Entgelt wird Ihrem Konto am Tag der Eroffnung Ihres Punktekontos
(d.h. mit Teilnahmebeginn) oder kurz danach und danach jedes Jahr am oder kurz nach
dem Jahrestag der Er6ffnung Ihres Punktekontos als eine Kartentransaktion/Belas-
tung in Rechnung gestellt.

Sie konnen die Teilnahme am Programm und den Vertrag tber die Teilnahme am Pro-
gramm jederzeit nach MaBgabe dieser Geschaftsbedingungen kindigen (siehe
Abschnitt , Sonstige wichtige Informationen — Ihre Kiindigungsrechte™). Lesen Sie sich
bitte Abschnitt 5.2, ,Was geschieht, wenn Sie oder wir Ihre Karten oder lhr Punkte-
konto kiindigen?“, durch, um zu erfahren, was mit lhren Punkten passiert, wenn Sie
die Teilnahme am Programm beenden.

Sofern Sie nicht automatisch mit Ihrer Karte am Programm teilnehmen, besteht kein
Rechtsanspruch auf die Zulassung zur Teilnahme am Programm. American Express
kann ohne Angabe von Griinden die Zulassung zur Teilnahme am Programm verweigern.

Das Konto darf keinen tberfalligen Saldo aufweisen, um am Programm teilnehmen zu
konnen.
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Wenn der Karteninhaber einer Corporate Card oder einer Business Card am Programm
teilnimmt, bestimmt sich die Frage, ob Membership Rewards Punkte (Punkte), die fr
dienstliche Belastungen erworben wurden, vom Karteninhaber fiir private Zwecke ein-
gesetzt werden durfen, allein im Verhaltnis zwischen dem Karteninhaber und dem
Unternehmen.

Bitte wenden Sie sich an Ihr Unternehmen, um lhre etwaig bestehenden Pflichten ken-
nenzulernen und deren Wahrung sicherzustellen. American Express ist nicht zur Uber-
prufung verpflichtet,

a) ob Punkte von Karteninhabern fiir dienstliche oder private Zwecke eingelost
werden und

b) obdie Berechtigung des Karteninhabers gegentiber dem Unternehmen zur privaten
Einlésung besteht, wenn Anhaltspunkte fir eine private Einlésung bestehen.

Werden ftir auf Corporate Cards und Business Cards getétigte geschaftliche Belastun-
gen erworbene Punkte fir private Zwecke eingeldst, ist der tiber den jeweils giiltigen
gesetzlichen Bestimmungen geltende Freibetrag hinausgehende Geldwert der Ein-
[6sung nach den gesetzlichen Bestimmungen zu versteuern. American Express tiber-
nimmt insoweit fir den Membership Rewards Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland
die pauschale Einkommensteuer auf die steuerpflichtigen Pramien.

3. Punkte sammeln

3.1 Wie Sie Punkte sammeln

Sie erwerben ab dem Beginn lhrer Teilnahme am Programm fiir einen sich qualifizieren-
den Umsatz grundsatzlich im Programm Classic ftr jeden vollen 1 Euro des von Ihnen
mit der Karte gezahlten Transaktionsbetrages einen (1) Punkt sowie im Programm
Compact fur jede vollen 2 Euro des von Ihnen mit der Karte gezahlten Transaktions-
betrages einen (1) Punkt. Ausnahmen von diesen grundsatzlichen Regelungen, d.h., bei
welchen Kategorien von Akzeptanzstellen durch einen qualifizierenden Umsatz pro
Euro weniger Punkte erworben werden, entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungs-
verzeichnis. Die grundséatzliche Anzahl der Punkte pro Euro wird als Ihre Sammelrate
bezeichnet und ist auf der Abrechnung Ihres Kontos ausgewiesen.

Wir informieren Sie gelegentlich tiber Sonderaktionen mit Sammelraten oder gestatten
lhnen, fir bestimmte Umséatze mehr Punkte pro Euro zu sammeln, oder bieten andere
Arten von Sonderaktionen in Verbindung mit dem Sammeln von Punkten an. Vorbehalt-
lich Ihrer Einwilligung und den mit Ihnen vereinbarten Kommunikationswegen kénnen
wir Sie diesbeziglich kontaktieren, um sicherzustellen, dass Ihnen das Programm Vor-
teile bieten kann.

Bei Sonderaktionen mit Sammelraten mit mehr Punkten pro Euro sind diese i.d.R. an
besondere Akzeptanzpartner mit bestimmten Geschaftstatigkeiten gebunden. Bei Aktio-
nen in Bezug auf die Sammelrate von Punkten fiir Umsatze, die z. B. von Restaurants ange-
boten werden, sind Einzelhandelsunternehmen mit angeschlossenen Restaurants von
einer derartigen Aktion ausgenommen. Nicht beim Sammeln von Punkten im Rahmen von
Sonderaktionen berticksichtigt werden Kartenumsatze, die von Akzeptanzpartnern
stammen, welche nicht eindeutig identifiziert werden kénnen, so z.B. wenn die Zahlung
durch ein Drittunternehmen, wie z. B. PayPal, auf Ihrem Konto vorgenommen wird.

Wir fiihren ein Punktekonto fiir Sie. Punkte werden pro ganzem Euro, auf den sich der
Transaktionsbetrag belduft, gesammelt und lhrem Punktekonto gutgeschrieben. Wir
weisen den Stand lhres Punktekontos auf der Abrechnung fiir lhr Konto aus. Sofern Sie
mit verknlipften Karten (siehe Abschnitt 3.2, Verkniipfte Karten") Membership
Rewards Punkte sammeln, gilt dies nur, wenn alle verkniipften Karten im Abrechnungs-
zeitraum Transaktionen aufweisen. Sie kénnen lhren tagesaktuellen Punktestand
zudem jederzeit online unter www.membershiprewards.de einsehen.

Sie sind verpflichtet, die Membership Rewards Transaktionen und den Punktestand,
welcher Ihnenim Rahmen der Abrechnung mitgeteilt wird, auf Richtigkeit zu tiberprtifen
und uns etwaige Beanstandungen binnen eines Monats nach Zugang in Textform anzu-
zeigen. Danach gelten sie als von Ihnen genehmigt. Der Zeitraum, auf den bezogen die
auf der Abrechnung gesammelten und/oder eingelosten Membership Rewards Punkte
angegeben werden, wird auf der Abrechnung genannt.

Punkte fur Kartentransaktionen werden bis zur vollstandigen Bezahlung der hieraus
folgenden Belastungen des Kontos durch den Membership Rewards Teilnehmer nur
vorlaufig gutgeschrieben.
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Im Falle von Gutschriften und Erstattungen von urspriinglichen Belastungen werden die
urspringlich fur diese Transaktion gesammelten Punkte wieder von lhrem Punktekonto
abgezogen. Sollte sich die Sammelrate zwischen der ursprtinglichen Belastung und der
Gutschrift geandert haben, ist die Rate zum Zeitpunkt der Gutschrift maBgebend.

Gesammelte Punkte sind grundsatzlich nicht an Dritte tibertragbar.

Ein Sammeln von Punkten mit Zusatzkarten ist bei Corporate Cards nicht moglich, da
fur ein Corporate Card Konto keine Zusatzkarten ausgestellt werden.

Gesammelte Punkte werden dem Punktekonto des Teilnehmers und nicht dem Unter-
nehmen gutgeschrieben.

3.2 Verknupfte Karten

Falls Sie auch eine oder mehrere Privatkarten besitzen, die sich fr die Teilnahme am
Programm qualifizieren, konnen Sie darum bitten, diese Karten mit Ihrer Corporate
Card zu ,verkntpfen®, damit die mit allen Ihren Karten gesammelten Punkte demsel-
ben Punktekonto gutgeschrieben werden (verkniipfte Karten). Dies setzt jedoch
voraus, dass die Karten dieselbe Sammelrate haben, in derselben Wahrung abgerech-
net werden und samtliche Hauptkarten inklusive der Zusatzkarten am gleichen Pro-
gramm teilnehmen sowie auf Ihren Namen ausgestellt sind. Dies gilt nur, wenn das
Unternehmen der Teilnahme am Programm und der Nutzung von Punkten fur private
Zwecke zugestimmt hat.

Falls Sie nur eine Corporate Card besitzen, die am Programm teilnimmt, besteht die
Moglichkeit verkntipfter Karten nicht.

Wir schreiben dann lhrem individuellen Punktekonto nur die Punkte gut, die Sie mit
Ihrer Corporate Card gesammelt haben.

Far die Verkntpfung von Karten kann pro verknlpfter Karte ein zusatzliches jahrliches
Entgelt anfallen, das Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen konnen.

Wir behalten uns das Recht vor, die Verkntipfung Ihrer Karten jederzeit nach vorheriger
Ankiindigung und gemaB Abschnitt 6.1, ,Vertragsiibertragung / Anderungen dieser
Geschaftsbedingungen” zu l6schen. In einem solchen Fall erstatten wir Ihnen anteilig
das fur die Verknlpfung gezahlte Jahresentgelt. Die bereits gesammelten Punkte
werden davon nicht bertihrt.

3.3 Welche Umsétze auf dem Konto sammeln keine Punkte?

Es gibt keine Punkte fur:

- Umsatze, welche vor dem Zeitpunkt der Teilnahme am Programm getétigt wurden,

- Umsatze aufgrund von Zinsen, Entgelten (einschlieBlich Verzugszinsen, Jahres- oder
Monatsentgelten fur lhre Karte sowie das Teilnahmeentgelts an dem Programm oder
der Entgelte fur die Verkntpfung von Karten), Saldentransfers, Bargeldauszahlungen
(einschlieBlich Transaktionen, die wie Bargeld behandelt werden), Aufladung von
Prepaid-Karten, Erwerb von American Express Travellers Cheques oder Kauf von
Fremdwahrungen, Belastungen aufgrund missbrauchlicher Verwendung der Karte,
Abwicklung kommerzieller Transaktionen (Einkauf von Waren und Dienstleistungen
zum Weiterverkauf an Dritte), sonstigen von Ihnen zu vertretenden nicht vertrags-
gemaBen Nutzungen der Karte ) sowie

— Betrage, die lhrem Konto spater als Riickerstattung oder andere Art von Gutschrift
gutgeschrieben werden.

4. Einldsung von Punkten

4.1 Wie lost man Punkte ein?

Die Pramien und Einlosemoglichkeiten Ihrer Punkte, welche Ihnen jeweils zu einem
gewissen Zeitpunkt zur Verflgung stehen, kénnen auf unserer Website unter
www.membershiprewards.de eingesehen werden. Pramien und Einlésemoglichkeiten,
die von uns oder unseren Programmpartnern zur Verfiigung gestellt werden, kénnen
sich abhangig von Saison, Verfligbarkeit etc. unterjahrig jederzeit andern. Vorbehaltlich
Ihrer Einwilligung und den mit lhnen vereinbarten Kommunikationswegen kénnen wir
Ihnen gelegentlich auch zuséatzliche Angebote unterbreiten.

Sie kénnen sich diesbezuiglich auch unter der Telefonnummer 069 9797-1515 montags
bis freitags von 8 bis 20 Uhr an den Membership Rewards Kundenservice wenden.

Einlésen von Punkten durch Zusatzkarteninhaber ist bei Corporate Cards nicht
maglich, da fiir ein Corporate Card Konto keine Zusatzkarten ausgestellt werden.

Nachstehend sind die verschiedenen Méglichkeiten fiir die allgemeine Einlosung Ihrer
Punkte beschrieben.
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Wenn Sie Punkte einlésen mochten, melden Sie sich bitte auf unserer Website an oder
rufen Sie bei Bedarf den Membership Rewards Kundenservice (Montag bis Freitag
zwischen & bis 20 Uhr) an.

Solange sich eines Ihrer Konten, die an dem Programm teilnehmen, im Riickstand
befindet und Sie in Verzug sind, konnen Sie keine Punkte einlésen. Sobald Ihr Konto
ausgeglichen ist und falls es nicht geschlossen wurde, kénnen Sie ab dem nachsten
Abrechnungsdatum wieder Punkte einlésen.

Sofern nicht ausdrticklich in diesen Geschaftsbedingungen vorgesehen, konnen Punkte
nicht (i) gegen Bargeld und (ii) deren Umrechnung in Geldwert und anschlieBender Ver-
rechnung mit uns zu erstattenden Belastungen Ihres Kontos oder mit einer Gutschrift auf
Ihrem Konto eingelést werden. Die Abtretung von Punkten an andere Karteninhaber
(auch an Zusatzkarteninhaber) oder andere Personen ist ebenfalls ausgeschlossen.

Ein Versand von Pramien an eine Postfachadresse, eine Paketstation oder eine Adresse
auBerhalb Deutschlands ist nicht méglich.

4.2 Einlosung von Punkten gegen Waren, Gutscheine, E-Codes, Reisedienstleistungen
und Spenden an Wohlfahrtsverbande

Sie kénnen Punkte bei uns gegen Gutscheine fur einige unserer Programmpartner ein-
tauschen oder Ihre Punkte bei unseren Programmpartnern z.B. gegen Waren, E-Codes
(elektronische Codes zur Online-Einlésung gegen Waren oder Leistungen) inklusive
Mietwagen, Fltigen und Hotels sowie in Spenden an verschiedene Wohlfahrtsverbande
einlosen. Fir die Verfugbarkeit, Erbringung der Dienstleistungen und Lieferung der
Waren und deren Qualitét sind ausschlieBlich die Programmpartner verantwortlich. Wir
vermitteln lediglich deren Dienstleistungen und Waren und informieren Sie tber
etwaige Verfligharkeitsbeschrankungen der Pramien im Rahmen des Programms.

Far die Erbringung der Dienstleistungen und Warenlieferungen sind ausschlieBlich die
Geschaftsbedingungen des jeweiligen Programmpartners maBgeblich. Sie sollten sich
die Bedingungen und Konditionen des jeweiligen Angebots/Artikels und entsprechen-
den Anbieters durchlesen, die Ihnen online mit dem jeweiligen Artikel angezeigt werden,
um festzustellen, ob es wichtige Bestimmungen wie Verfallsdaten und Riickerstat-
tungsgrundséatze gibt.

Bei einigen Angeboten zur Punkteeinlésung kann es gelegentlich die Méglichkeit der
Einlésung mit einem reduzierten Betrag von Punkten und einem vordefinierten
Zuzahlungsbetrag mit einer Karte geben, welche entsprechend dann online als
Pramien mit Zuzahlung ausgewiesen werden. In diesem Fall wird der ausgewiesene
Punktewert von Ihrem Punktekonto abgezogen und der Zuzahlungsbetrag auto-
matisch dem Konto belastet. Diese Einlosemdglichkeit steht nur Inhabern von privaten
Karten zur Verfugung.

4.3 Ubertragung von Punkten an Punktetransferprogramme

Sie haben die Wahl, einige oder sémtliche lhrer Punkte einem separaten Konto fir ein
Bonusprogramm z.B. von Fluggesellschaften, Hotels, Mietwagengesellschaften oder
anderen ausgewahlten Partnern gutschreiben zu lassen. Dies wird als ein Punkte-
transferprogramm bezeichnet. Sie kénnen uns auf unserer Website bzw. tber die
Customer Services anweisen, Punkte zu einem Punktetransferprogramm, an dem
Sie ebenfalls teilnehmen, zu transferieren. Teilnehmende Partner kdnnen Sie unserer
Website entnehmen.

Hierfur mussen Sie lhr Punktekonto zuerst mit dem auf lhren Namen lautenden Konto
des Punktetransferprogramms verkniipfen. Sie konnen die Verkntpfung online auf
unserer Website erledigen oder sich bei Bedarf telefonisch an den Membership
Rewards Kundenservice wenden.

In diesem Zusammenhang willigen Sie ein, dass wir die von Ihnen gemachten Angaben
tber Ihre Mitgliedschaft bei dem Punktetransferprogramm mit dem jeweiligen Partner
prifen. Bei Abweichungen kann die Verknipfung oder der Punktelbertrag an das
Punktetransferprogramm abgelehnt werden.

Sobald ein Punktetransfer in das Punktetransferprogramm von Ihnen genehmigt
wurde, kann dies nicht mehr riickgangig gemacht und/oder eingeléste Punkte bzw.
Ubertragene Punkte erstattet werden und es gelten die Bedingungen des jeweiligen
Punktetransferprogramms.

Weiterftihrende Informationen zur Ubertragung von Punkten an Punktetransfer-
programme sowie entsprechende Informationen pro Partner tiber Mindestpunktzahl,
Voraussetzungen und mogliche Bedingungen finden Sie auf unserer Website unter
www.membershiprewards.de
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4.4 Einlésung von Punkten gegen eine Gutschrift auf Ihrer Karte (sog. ,Zahlen mit Punkten)
Sie kdnnen Punkte nicht gegen eine Gutschrift einlésen.

4.5 Buchung von Reisen

Sie konnen Punkte gegen Reisen einlésen, die online oder tber Ihren persénlichen
American Express Travel Service, wenn Ihre Karte diesen Service gestattet, gebucht
werden. Nahere Informationen GUber das Angebot und Bedingungen zur Einlésung
von Punkten fir Reisen (siehe ,Reisevermittlungsbedingungen”) konnen Sie online
unter www.americanexpress.de/reisen einsehen.

Wenn Sie Punkte gegen Reisen einlésen, sind Sie fir Steuern, Buchungsentgelte, Flug-
hafengebuhren, Versicherungspramien und andere Serviceentgelte und -kosten in Ver-
bindung mit einer Buchung von Reisen verantwortlich.

Beachten Sie bitte, dass ein etwaiger Reiseversicherungsschutz, der lhnen im Rahmen
Ihrer Kartenvorteile geboten wird, sich moglicherweise nicht auf die mit Punkten
gebuchte Reise erstreckt. Sie finden die vollstandigen Einzelheiten zu dem mit der
Karte gebotenen Reiseversicherungsschutz in den zugehérigen Geschaftsbedingun-
gen, die Ihnen bei Kartenantrag ausgehandigt wurden.

4.6 Buchung Uber Lifestyle-Service

Sie kénnen Punkte gegen ausgewahlte Angebote und Leistungen des Lifestyle-Service
von American Express einlésen, wenn Ihr Kartenvertrag diesen Service beinhaltet.
Nahere Informationen Gber anwendbare ausgewéhlte Angebote und Bedingungen
erhalten Sie tber Ihren personlichen Lifestyle-Service.

4.7 Bezahlung mit Punkten direkt vor Ort

Sie kdnnen lhre Punkte moglicherweise direkt vor Ort fiir Umsatze bei bestimmten Ein-
zelhandlern verwenden, die auf unserer Website genannt sind. Sie miissen zum Zeit-
punkt des Umsatzes beim Partner angeben, dass Sie mit Punkten bezahlen mochten.

Der jeweilige Partner teilt direkt die Anzahl der benétigen Punkte mit. Bei Bezahlung
werden diese Punkte dann entweder direkt Ihrem Punktekonto belastet oder eine
solche Transaktion wird zunachst lhrem Kartenkonto als normaler Umsatz belastet und
dann werden Punkte von Ihrem Punktekonto abgebucht und Ihrem Konto der den ein-
gelosten Punkten entsprechende Gegenwert gutgeschrieben.

Gutschriften auf lhrem Konto erfolgen bzw. erscheinen méglicherweise nicht im selben
Abrechnungszeitraum wie der urspriingliche Umsatz. Falls die eingelésten Punkte nicht
fur den gesamten Betrag des Umsatzes reichen, bleibt der Rest des Umsatzpreises auf
Ihrem Konto. Sollte es hierbei zu einem Guthaben auf dem Kartenkonto kommen, ist
eine Auszahlung des Guthabens ausgeschlossen. Alle Rickerstattungen von Umsat-
zen, die anhand der Bezahlung mit Punkten getatigt wurden, unterliegen den Ruicker-
stattungsgrundsatzen des jeweiligen Einzelhandlers und erfolgen in Form einer Gut-
schrift auf Inrem Konto. Eingeloste Punkte kénnen dem Programmbkonto nicht wieder
gutgeschrieben werden.

5. Wann Sie gesammelte Punkte moglicherweise verlieren konnen

5.1 Gultigkeitszeitraum und Verfall lhrer Punkte

Falls Sie eine monatliche Zahlung fur Ihr Kartenkonto versaumen, verfallen die in dem
jeweiligen Abrechnungszeitraum gesammelten Punkte und werden vom Punktestand
Ihres Punktekontos abgezogen (dies kann zu einem Punkteminus flihren).

Sie fangen dann ab jedem Abrechnungsdatum wieder mit dem Sammeln von Punkten
an, aber sie verfallen erneut, wenn die relevante monatliche Zahlung nicht bis zum
Falligkeitsdatum der Zahlung geleistet wird.

Die von Ihnen gesammelten Punkte haben wahrend Ihrer ungekiindigten Mitgliedschaft
im Programm, ein ausgeglichenes Kartenkonto vorausgesetzt, eine unbeschrankte
Gultigkeit.

5.2 Was geschieht, wenn Sie oder wir Ihre Karten oder Ihr Punktekonto kiindigen?

Im Falle der ordentlichen Kiindigung Ihres Kontos oder Punktekontos durch Sie oder
durch uns kénnen Sie Ihre Punkte noch fir einen Zeitraum von zwolf (12) Monaten ab
Zugang der Kuindigungserklarung einlésen, sofern nicht ein friiherer Verfall der Punkte
gemaB Abschnitt 5.1, ,Gultigkeitszeitraum und Verfall Ihrer Punkte", eintritt. Dies gilt
auch, wenn Sie den Vertrag tiber die Karte oder das Punktekonto aus wichtigem Grund
berechtigterweise kiindigen.
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Wenn Sie |hr Kartenkonto kiindigen und mindestens eine andere verknlpfte Karte im
Programm offenlassen, sammeln Sie mit diesen verknpften Karten weiterhin Punkte
auf Ihrem Punktekonto, sofern bei dieser verkniipften Karte die Kartenmitgliedschaft
die Teilnahme am Programm beinhaltet. Anderenfalls muss ein separater Vertrag tiber
die Teilnahme am Programm abgeschlossen werden. Im Falle einer Kiindigung aller mit
dem Punktekonto verkntpften Karten wird das Punktekonto automatisch gekiindigt.

Sofern wir den Vertrag tiber Ihr Konto oder Punktekonto berechtigterweise aus wichti-
gem Grund wegen einer von lhnen zu vertretenden schwerwiegenden Pflichtverletzung
kiindigen, verfallen die Punkte innerhalb von drei (3) Monaten nach Zugang der Kiindi-
gung bei lhnen. In allen anderen Fallen gilt die vorstehende Frist von zwolf (12) Monaten
nach Zugang der Kuindigung fur die Einlosung Ihrer Punkte.

Nach Kiindigung des Punktekontos kénnen Punkte nur noch telefonisch Gber das
Membership Rewards Service Team fur Waren (Sachpréamien) eingelést werden.

Die Geschaftsbedingungen gelten fiir die Abwicklung der Vertragsbeziehung nach einer
Kundigung fort.

Falls Sie mit einer Corporate Card am Programm teilnehmen, lhr Unternehmen die
Zustimmung zur Teilnahme zu einem spateren Zeitpunkt widerruft (siehe auch
Abschnitt 2, ,Teilnahme und Entgelte*) und Sie nicht mit einer weiteren privaten Karte,
die mit dem Punktekonto verkntipft ist, teilnehmen, ist die Teilnahme am Programm
automatisch beendet und das Punktekonto gilt als gekindigt.

6. Sonstige wichtige Informationen

6.1 Vertragsubertragung / Anderungen dieser Geschaftsbedingungen

Wir kdnnen den Vertrag tber Ihre Teilnahme am Programm auf ein anderes Unter-
nehmen tibertragen. Wir werden Sie rechtzeitig, mindestens jedoch zwei (2) Monate
vor der geplanten Ubertragung schriftlich (d.h. auf einem dauerhaften Datentrager)
informieren. Sie konnen (i) der Ubertragung widersprechen und/oder (ii) den Vertrag
mit sofortiger Wirkung und kostenfrei kiindigen. Diese Rechte miissen Sie vor dem
Datum der geplanten Ubertragung schriftlich austiben. Firr die Fristwahrung genuigt
die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs bzw. der Kundigung. Wenn Sie der
Ubertragung nicht widersprechen bzw. das Vertragsverhaltnis nicht kiindigen, gilt die
Ubertragung als von lhnen genehmigt. Wir werden Sie in der Mitteilung tiber die
geplante Ubertragung tiber |hre Rechte sowie tiber die Fristen und die Rechtsfolgen
im Falle lhres Schweigens ausdrticklich hinweisen. Etwaige lhnen weiter zustehende
Kundigungsrechte bleiben unberthrt.

Wir konnen diese Geschaftsbedingungen jederzeit andern, sofern dies notwendig
erscheint und Sie hierdurch nicht wider Treu und Glauben benachteiligt werden. Dies
gilt auch fiir die Anderung der Sammelrate.

Wir teilen Ihnen alle Anderungen lhres Vertrags, auf die in diesem Abschnitt Bezug
genommen wird, mindestens aber zwei (2) Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens mit. In dieser Mitteilung fuhren wir an, welche Anderungen sich
ergeben. Zudem informieren wir Sie in der Mitteilung tiber Ihr Recht zur fristlosen und
kostenfreien Kiindigung des Vertrages aufgrund der Anderungen. Wir werden Sie in der
Mitteilung tiber geplante Anderungen, deren Auswirkungen auf Ihren Vertrag, Fristen
sowie Kiindigungsmoglichkeiten und sonstige Rechte und Pflichten in Zusammenhang
mit den Anderungen informieren.

GemaB den mit lhnen vereinbarten Kommunikationswegen erfolgt die Ankiindigung
anhand einer Mitteilung auf der Abrechnung, per Post, E-Mail oder auf einem sonstigen
dauerhaften Datentrager.

Anderungen gemaB den vorstehenden Absatzen gelten als genehmigt und werden
Ihnen gegentiber wirksam, sofern Sie der Geltung der geanderten Bedingungen nicht
vor dem geplanten Wirksamwerden der Anderungen telefonisch oder schriftlich wider-
sprechen. Sollten wir keine Riickmeldung von Ihnen erhalten, werden alle Anderungen
ab dem genannten Zeitpunkt wirksam.

Wenn Sie den Vertrag tber die Teilnahme am Programm nach diesem Abschnitt auf-
grund der geplanten Anderungen kiindigen, bleibt Ihr Recht, die Punkte bis zu einem
Zeitraum von zwolf (12) Monaten nach Zugang der Kiindigung einzul6sen, bestehen.
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6.2 Laufzeit der Teilnahme am Programm

Der Vertrag tber die Teilnahme am Programm ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Der Vertrag tiber die Teilnahme am Programm endet aber automatisch, wenn Sie oder
wir den Vertrag fir das Konto (siehe Mitgliedschaftsbedingungen) ordnungsgeman
und rechtmaBig kindigen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Sie eine andere verkniipfte
Private Hauptkarte, Business Card Hauptkarte oder Corporate Card im Falle einer ver-
knupften Corporate Card laut Abschnitt 3.2 im Programm offenlassen. Dann sammeln
Sie mit diesen verkntpften Karten weiterhin Punkte auf Ihrem Punktekonto.

a. Unsere Kiindigungsrechte

Wir kdnnen den Vertrag tiber die Teilnahme am Programm jederzeit mit einer Kiindi-
gungsfrist von zwei (2) Monaten ordentlich kiindigen. Wir sind auch berechtigt, das
Programm jederzeit ganz oder teilweise einzustellen oder Ihnen ein anderes Programm
(z.B. im Fall des Wechsels auf ein anderes Kartenprodukt gemaB den Mitgliedschafts-
bedingungen tber die Karte) anzubieten und den Vertrag tiber die Teilnahme am Pro-
gramm ordentlich zu kiindigen.

Wir kénnen den Vertrag tber die Teilnahme am Programm fristlos aus wichtigem Grund
kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn (i) wir zur Kiindigung
des Vertrags tiber die Nutzung Ihrer Karte aus wichtigem Grund berechtigt sind oder
(i) Sie schuldhaft und schwerwiegend gegen die Pflichten aus Ihrem Vertrag tber die
Teilnahme am Programm oder diesen Geschaftsbedingungen verstoBen, so dass ein
Festhalten unzumutbar ist, oder (iii) wenn Sie sich betriigerisch oder missbrauchlich
gemaB untenstehendem Abschnitt 6.3, ,Betrug und Missbrauch des Programms*, ver-
halten haben.

b.  lhre Kiindigungsrechte

Sie kénnen Ihre Teilnahme am Programm jederzeit ordentlich mit einer Frist von
sieben (7) Tagen kiindigen. Ihr Recht zur Kiindigung aus wichtigem Grund sowie lhre
sonstigen Kuindigungsrechte (wie z. B. nach Abschnitt , Vertragsiibertragung, Anderungen
dieser Geschaftsbedingungen®) bleiben unbertihrt.

Kundigungen unsererseits erfolgen schriftlich bzw. auf einem dauerhaften Datentrager.
Sie kénnen telefonisch oder schriftlich lhre Teilnahme am Programm kiindigen.

6.3 Betrug und Missbrauch des Programms

Sollten wir den begrtindeten Verdacht haben, dass Sie sich in Verbindung mit dem Pro-
gramm betrlgerisch verhalten oder einen schwerwiegenden Misshrauch begangen
haben, wie beispielsweise einen Versuch, sich anhand von unlauteren oder tauschen-
den Methoden einen Vorteil zu verschaffen, kénnen wir angemessene MaBnahmen
ergreifen. Dies kann die SchlieBung |hres Punktekontos und den Verfall Ihrer Punkte mit
einschlieBen.

6.4 Forderungen gegen Pramienanbieter und Programmpartner

Wir haften nicht fir etwaige Pflichtverletzungen der Programmpartner, bei denen Sie
die Punkte in Pramien einlosen. Wir vermitteln lediglich diese Leistungen und leiten die
Anfrage Uber die Einlosung der Punkte an den Programmpartner weiter. Etwaige
Anspriiche (wie bspw. Mangelanspriiche oder Anspriiche wegen sonstiger Verst6Be im
Hinblick auf Waren und Leistungen) sind direkt an die Programmpartner zu richten. Fiir
den Bezug der Pramien von diesen Programmpartnern gelten regelmaBig gesonderte
Geschaftsbedingungen.

6.5 Datenschutz

Wir, American Express Europe S.A. (Germany branch), als verantwortliche Stelle ftir die
Datenverarbeitung verarbeiten Daten tiber Sie, tiber die Verwendung der Karte sowie
tiber Ihre Aktivitaten im Rahmen des Programms durch Sie (wie z.B. Einlésung oder
Ubertragung von Punkten), soweit dies fur die ordnungsgemaBe Erfullung unserer Ver-
tragspflichten erforderlich ist. Es wird gewahrleistet, dass hierbei in vollem Umfang das
geltende Datenschutzrecht eingehalten wird. Ihre Teilnahme an Membership Rewards
erfordert es, dass wir Daten tber Sie oder Ihr Punktekonto an Gesellschaften der
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American Express Gruppe weltweit und an andere Gesellschaften tibermitteln, deren
Firmenname oder -logo auf der Karte wiedergegeben ist. Ferner tibermitteln wir perso-
nenbezogene Daten an unsere Programmpartner und an Gesellschaften, welche damit
beauftragt sind, das Punktekonto zu bearbeiten und Forderungen geltend zu machen,
Préamienbestellungen zu bearbeiten und abzuwickeln oder die Versicherungsleistun-
gen, die mit der Karte verbunden sind, anzubieten und zu verwalten. Weitergehende
Informationen dartiber, wie American Express personenbezogene Daten erhebt, verar-
beitet und nutzt, von wem die Daten verarbeitet werden, wie Sie lhre Rechte geltend
machen konnen und welche MaBnahmen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten treffen, finden Sie in der Anlage Datenschutz zu unseren Allgemeinen Mitglied-
schaftsbedingungen und unserer Online-Datenschutzerkléarung auf der American
Express Website www.americanexpress.de/datenschutz

6.6 Rechtswahl, Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ein vertraglicher
Gerichtsstand wird nicht vereinbart. Klagen gegen uns kdnnen bei unserem allgemeinen
Gerichtsstand, d.h. bei dem sachlich zustandigen Gericht am Sitz unserer Hauptnie-
derlassung, oder an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand der American Express
Europe S.A. (Germany branch), erhoben werden.

6.7 Steuern, Z6lle und Devisenkontrolle

Sie mussen alle staatlichen Steuern, Zolle oder sonstigen Betrage (ausschlieBlich
Mehrwertsteuern oder sonstiger Umsatzsteuern, die von Drittanbietern von Pramien
auf den Kaufpreis dieser Pramien erhoben werden) bezahlen, die in einem anderen
Land als in Bezug auf diese Geschaftsbedingungen sowie fir Pramien, aus denen Sie
einen Nutzen ziehen, gesetzlich erhoben werden. Wir beriicksichtigen bei der Feststel-
lung der Anzahl von Punkten, die fiir die Einlésung gegen eine Pramie bendtigt werden,
nur die Mehrwertsteuern (und sonstige Umsatzsteuern).

6.8 Salvatorische Klausel
Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam
sein sollten, bleibt die Wirksamkeit der tibrigen Regelungen davon unberiihrt.

Stand: Mai 2018

Membership Rewards Preisverzeichnis*

Teilnahmegebiihr Corporate Cards

Membership Rewards-Classic EUR 42,-p.a.

Teilnahmegebiihr bei Verlinkung einer Corporate Card
mit einer Privaten oder Business-Karte
Membership Rewards-Classic EUR30,- p.a.

Membership Rewards-Compact EUR15,-p.a.

Zukauf von Membership Rewards Bonuspunkten
Der Zukauf von Membership Rewards Bonuspunkten ist nicht moglich.

* Besitzen Sie ein American Express Kartenprodukt, bei dem Membership Rewards-Classic bereits Teil
der Produktleistungen ist, so miissen Sie selbstverstandlich keine zusatzliche Teilnahmegebiihr fiir das
Bonusprogramm bezahlen, wie z.B. bei der Corporate Gold Card oder der Corporate Platinum Card.
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Versicherungsbedingungen

Crawford Versicherungsbedingungen fiir die Versicherung
von Gepack und personlichem Eigentum

Begriffsdefinitionen

Diese Versicherung wird als Zusatzversicherung angeboten und findet nur dann

Anwendung, wenn keine andere, bereits bestehende Versicherung die Schaden oder

den Verlust von Gepack und personlichem Eigentum versichert.

Als ,versicherte Reise” wird eine Reise bezeichnet,

I) diewahrend der Laufzeit dieser Versicherung irgendwo auf der Welt beginnt, deren Ziel
jedoch auBerhalb des gewohnlichen Wohnsitzlandes der versicherten Person liegt,

I) deren Reisekosten die versicherte Person mit der Corporate Card bezahlt hat,
bzw. dem Reisestellenkonto von American Express (Business Travel Account = BTA)
belastet werden.

»Reisekosten” sind die Kosten des den Fahrpreis zahlenden Passagiers in jedem

offentlichen Verkehrsmittel, vorausgesetzt, dass mit diesen Kosten das Corporate

Card Konto der versicherten Person oder das Reisestellenkonto (BTA) belastet wird.

Der Begriff , 6ffentliches Verkehrsmittel” umfasst alle Luft-, Land- oder Wasserfahr-

zeuge (ausgenommen Mietfahrzeuge und Taxen), die fiir den entgeltlichen Personen-

transport zugelassen sind.

wFirmenkunden* sind Gesellschaften oder Unternehmen, welche die versicherte

Person beschaftigen und die mit American Express eine Vereinbarung zum Bezug

von American Express Corporate Cards oder Reisestellenkonten getroffen haben.

Als Firmenkunde gelten auch deren Beteiligungsgesellschaften.

Als ,,Paar oder Set* wird eine Anzahl von Sachen von personlichen Gepackstiicken

oder des personlichen Eigentums bezeichnet, die aufgrund ihrer Ahnlichkeit oder

Zusammengehorigkeit als Set betrachtet oder genutzt werden.

»Personliche Gepackstiicke oder personliches Eigentum* sind wéhrend der

Reise von der versicherten Person fiir den Eigengebrauch mitgefiihrte oder gekaufte

Gegenstande, die tblicherweise von der versicherten Person am Kérper oder in

den Handen getragen werden, vorbehaltlich der in dieser Bestatigung enthaltenen

Ausschliisse und Beschrankungen.

Versicherte Personen

Versichert sind:

- alle Mitarbeiter des Firmenkunden, die Inhaber einer durch die American
Express Europe S.A. (Germany branch), bzw. von einer ihrer Tochterge-
sellschaften, Zweigorganisationen oder Lizenznehmern (im Folgenden
~American Express") unter der Rahmenpolice Nr. N9B50993 ausgestellten
American Express Corporate Card sind, sofern diese in Deutschland abgerechnet
wird. Voraussetzung ist weiterhin, dass sich der Inhaber der Corporate Card auf
einer Dienstreise fur den Firmenkunden befindet und mit dem Ausgleich seines
Kartenkontos nicht im Riickstand ist.

Giiltigkeitsdauer

Versicherungsschutz besteht rund um die Uhr (24-Stunden-Zeitraum) von dem
Zeitpunkt an, an dem der gewohnliche Wohnsitz oder Arbeitsplatz verlassen wird, je
nachdem, was spéter stattfindet, bis zu dem Zeitpunkt der Riickkehr zum gewdhn-
lichen Wohnsitz oder Arbeitsplatz, je nachdem, was zuerst stattfindet.

Versicherungsumfang

Falls im Laufe der versicherten Reise das personliche Gepack oder Eigentum der
versicherten Person gestohlen oder beschadigt wird oder verloren geht, werden die
Versicherer, nach Abzug eines Betrages fir bereits erfolgte Abnutzung, dem Versicher-
ten den Wiederbeschaffungswert bis zu einer maximalen Summe von EUR 5.000,- pro
versicherter Reise auszahlen, wobei eine Maximalsumme von EUR 750, fur jede
einzelne Sache oder jedes Paar oder Set festgesetzt wird. Fir Schmuckstiicke,
Uhren und die eigene Skiausrtistung der versicherten Person wird insgesamt eine
maximale Versicherungssumme von EUR 750,- pro versicherter Reise festgesetzt.

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main - Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342

Geltende Bedingungen und Einschrankungen

1 Die versicherte Person muss alle tiblichen Vorkehrungen zur Sicherung ihres
personlichen Gepécks und Eigentums treffen.

Die versicherte Person muss im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht
alle verniinftigen MaBnahmen ergreifen, die den Versicherungsanspruch
vermeiden oder gering halten.

3. Die versicherte Person muss alle notwendigen MaBnahmen zur Wieder-

erlangung einer verloren gegangenen oder gestohlenen Sache sowie zur
Identifizierung und gerichtlichen Verfolgung der schuldigen Person(en)
ergreifen.
Die Versicherer dirfen jederzeit, auf eigene Kosten und ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht hinsichtlich einer Angelegenheit zwischen dem Versiche-
rer und einer versicherten Person, solche Handlungen vornehmen, die zur
Wiedererlangung des verlorenen oder als verloren angegebenen Eigentums
angemessen erscheinen.

4, Den Versicherern soll nicht spater als 30 Tage nach der Ruckkehr der ver-
sicherten Person in ihr gewdhnliches Wohnsitzland schriftliche Meldung
eines Vorfalls erteilt werden, der zu einem Versicherungsanspruch fihren
konnte. Die versicherte Person soll auf eigene Kosten den Versicherern eine
schriftliche Erklarung zur Begrindung des Anspruchs liefern, zusammen
mit allen von den Versicherern benétigten Bescheinigungen, Informationen,
Beweisen und Belegen.

5. Wird ein Versicherungsbetrug vorgenommen oder werden irgendwelche
betruigerischen Mittel oder Vorrichtungen zur Erschleichung der im Rahmen
der Police gewahrten Vorteile genutzt, so sollen diese Vorteile verwirkt sein,
sofern sie sich auf die in Frage stehende versicherte Person beziehen.

6. American Express behdlt sich das Recht vor, die zwischen dem Versiche-
rer und dem Karteninhaber vereinbarte(n) Entschadigung(en) einem im
Rickstand befindlichen Kartenkonto, fur welches die versicherte Person
Karteninhaber(in) ist, gutzuschreiben.

7 Der Umfang der Entschadigung der versicherten Person durch den Versicherer
beschrankt sich auf die Verluste oder Beschadigungen, die nicht durch eine
andere bestehende Versicherung versichert sind.

8. Die versicherte Person muss, wenn sie im Rahmen der Police einen Anspruch
erhebt, Folgendes vorlegen:

I) einen Kassenbeleg fur die gekaufte Ware,
II) bei Verlust oder Diebstahl den Polizeibericht oder den Bericht der
Verkehrsgesellschaft (je nachdem, was zutrifft).

9. Falls die Versicherer fur Zahlungen im Rahmen dieser Versicherung bei Verlust
oder Beschadigung haftbar sind, sollen sie im Umfang einer derartigen Zah-
lung in samtliche Rechte und Rechtsbehelfe der versicherten Person gegen
irgendeine Partei beziiglich eines solchen Verlusts oder Schadens eintreten
undsollenauf eigene Kosten berechtigt sein, im Namen der versicherten Person
zu prozessieren. Die versicherte Person soll den Versicherern jegliche in ihrer
Macht stehende Unterstutzung gewahren, die zur Sicherung der Rechte und
Rechtsbehelfe erforderlich ist.

Ausschliisse
Der Versicherungsschutz ist ausgeschlossen fiir:

1 Die ersten EUR 150,- des Versicherungsanspruchs fiir jeden einzelnen Vorfall
und fr jede einzelne versicherte Person.

2. Personliches Gepack, das der versicherten Person geliehen oder anvertraut
wurde.

3. Diebstahl aus unbeaufsichtigten Kraftfahrzeugen.

4. Verluste, die der ortlichen Polizeiin unmittelbarer Nahe des Verlustortes nicht
innerhalb von 24 Stunden nach Schadenfeststellung mitgeteilt werden.

5. Verluste oder Beschadigungen von persénlichen Gepéckstiicken wéhrend

eines Transportes, die nicht sofort dem 6ffentlichen Verkehrsunternehmen
gemeldet werden.

Anspriiche, bei denen der Polizeibericht oder der Bericht der 6ffentlichen
Verkehrsgesellschaft den Versicherern nicht vorgelegt wird.
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7 Anspriche, die EUR 750,- tberschreiten bezlglich:
- irgendeiner einzelnen Sache,
- irgendeines Paars oder Sets von Sachen,
- Schmuckstticken, Uhren, Fotoausriistung und eigener Skiausriistung.

8. Verlust irgendeiner Sache, wahrend sich diese an einem der Offentlichkeit
zuganglichen Ort und nicht unter der direkten Obhut der versicherten Person
befindet.

9. Verlust oder Beschadigung aufgrund elektrischen oder mechanischen Ver-

sagens, allgemeinen VerschleiBes, Motten- oder Ungezieferschadens, von
Zerbeulung, Kratzern oder irgendeines Farbe- oder Reinigungsverfahrens.

10. Verlust oder Beschadigung infolge von Beschlagnahme oder Einziehung einer
Zollbehorde oder einer anderen staatlichen Gewalt.

11 Verlust oder Beschadigung von gemieteten Sachen oder Ausrlistungen,
Kontaktlinsen, Zahnprothesen, Wertpapieren, Schuldverschreibungen,
Obligationen, Bargeld, Travelers Cheques, Briefmarken oder Dokumenten
irgendeiner Art, Musikinstrumenten, Schreibmaschinen, Glas, Porzellan,
Antiquitaten, Bildern, Sportausrtstung wahrend ihres Gebrauchs, Fahrradern,
Horgeraten, Warenproben oder Waren, Computern oder computerbezogener
Ausrtstung, Terminplanern, Mobiltelefonen, Fernsehgeraten, CD-Playern,
Fahrzeugen oder Zubehor, Booten und/oder Nebenausriistung.

12. Beschadigung von zerbrechlichen oder leicht zerstorbaren Gegenstanden
auBer durch Brand oder infolge eines Unfalls mit einem Seefahr-, Flug- oder
Kraftfahrzeug.

13. Jede durch die versicherte Person begangene vorsatzliche oder grob fahr-

lassige Handlung.

14. Verlust oder Beschadigung, die durch Krieg, Invasion, fremde Machtergrei-
fung, feindliche Handlungen (ganz gleich, ob Krieg erklart wurde oder nicht),
Burgerkrieg, Aufruhr (verstanden als tumultartige Stérungen des Friedens
durch eine Gruppe oder Personen, seien sie national oder lokal, die eine
ernste Bedrohung fiir den sozialen Frieden und die Ordnung des Gebiets
darstellen) oder Rebellion, einschlieBlich Terrorismus, Revolution, Aufstande,
militarische oder widerrechtliche Machtergreifung, oder durch Teilnahme an
Burgerunruhen oder Aufstanden irgendwelcher Art verursacht wurden.

15. Verlust, Zerstérung oder Beschadigung irgendeiner Sache, gleich welcher
Art, oder irgendwelche Verluste oder Kosten, gleich welcher Art, die mittelbar
oder unmittelbar als Folge von:

(a) ionisierenden Strahlungen oder radioaktiver Kontaminierung, Nuklear-
nutzung, Atommiuill oder Verbrennung eines Nuklearstoffs,

(b) radioaktiven, toxischen, explosiven oder anderen gefahrlichen Eigenschaf-
tenirgendeines explosiven nuklearen Aufbaus bzw. Werkes oder eines ihrer
nuklearen Komponenten hervorgerufen oder mitverursacht werden.

Anspriiche

Jeder Schadensfall, der moglicherweise in einem Anspruch mindet, muss sobald wie
moglich, spatestens jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung der versicherten
Reise gemeldet werden.

Alle diesbeztiglichen Forderungen und samtlicher Schriftverkehr sind an die folgende
Adresse zu richten:

Crawford & Company (Deutschland) GmbH

Abteilung: Claims Management Service

Werdener StraB3e 4 - 40227 Dusseldorf

Tel.: 0211 95456-253 - Fax: 0211 95456-299

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main - Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342

Allgemeine Versicherungsbedingungen zu Versicherungen
fiir Inhaber von American Express Corporate Cards und
Reisestellenkonten (Corporate AVB)

Die American Express Corporate AVB gelten in Erganzung zu allen anderen speziellen
Versicherungsbedingungen, die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegen. Die
vereinbarten Leistungen und Versicherungssummen sind in den jeweiligen speziellen
Versicherungsbedingungen aufgefiihrt. Chubb und IPA als Versicherer erbringen die
vertraglich vereinbarten Leistungen.

Die versicherten Personen/Rechte am Vertrag
1 Wer ist versichert?

Soferninden speziellen Versicherungsbedingungen nichts anderes festgelegt

ist, gilt:

11 Versichert sind

- alle Inhaber einer giiltigen, von American Express Europe S.A. (Germany
branch) ausgestellten Corporate Card als Mitarbeiter des Firmenkunden,

- alle Mitarbeiter des Firmenkunden, die Reisekosten tiber ein Reisestellen-
konto von American Express (nachfolgend , Reisestellenkonto* oder ,BTA")
buchen und abwickeln lassen,

- vom Firmenkunden autorisierte Mitarbeiter, Berater und Bewerber
(,autorisierte Reisende™), sofern die Reisekosten-Abrechnung tiber eine
Corporate Card oder ein Reisestellenkonto (BTA) erfolgt.

Als Mitarbeiter gelten alle leitenden Angestellten, Gesellschafter, Eigenttimer

und Angestellte des Firmenkunden.

Als Firmenkunde gilt die Gesellschaft, das Unternehmen oder die Vereinigung,

die mit American Express eine Vereinbarung zum Bezug von American Express

Corporate Cards oder Reisestellenkonten (BTAs) fiir ihre Mitarbeiter abgeschlos-

sen hat, sowie ihre angeschlossenen, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.

12 Voraussetzung fiir die Versicherungen ist, dass

- die Abrechnung Ihres American Express Kartenkontos zwischen American
Express Europe S.A. (Germany branch) (im Folgenden ,American Express”
genannt), und lhnen in Deutschland in Euro erfolgt und

- der Corporate Card Inhaber zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles mit
seinen Zahlungen nicht im Verzug ist.

2. Wer kann Leistungen geltend machen?

Was gilt fiir sonstige Rechte am Versicherungsvertrag?

21 Sie als American Express Karteninhaber kénnen Leistungen aus der American
Express Versicherung ohne Zustimmung von American Express unmittelbar
bei Chubb bzw. IPA geltend machen.

Die Versicherer leisten mit befreiender Wirkung direkt an Sie bzw., sollten Sie
verstorben sein, an Ihre Erben.

2.2 American Express ist Versicherungsnehmer und somit Vertragspartner
der Versicherer. Die Austibung sonstiger Rechte aus dem Vertrag steht nur
American Express zu.

23 Die Versicherungsansprtiche konnen vor Falligkeit ohne Zustimmung der
Versicherer weder tibertragen noch verpfandet werden.

3. Was passiert, wenn der Einsatz der Karte verwehrt wird?
Konnen Sie die American Express Corporate Card nicht einsetzen, weil
Vertragspartner oder andere Firmen die Karte oder den darin enthaltenen
Versicherungsschutz nicht akzeptieren und erlangen Sie deswegen nicht
den Versicherungsschutz, besteht fiir Sie gegentiber American Express
gleichwohl kein Anspruch (auch nicht teilweise) auf Ruckerstattung der
Corporate Card Jahresgebiihr.

Die Versicherungsdauer

4, Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

41 Dauer des Versicherungsschutzes
Versicherungsschutz besteht, solange das Vertragsverhaltnis zwischen
dem Corporate Card bzw. Reisestellenkonto Inhaber und American Express
wirksam besteht. Der Versicherungsschutz fur die einzelnen Leistungen
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kann zeitlich begrenzt sein. Bitte beachten Sie die Angaben in den speziellen
Versicherungsbedingungen. Wenn der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt
ist, werden An- und Abreisetag je als ein Tag berechnet.

4.2 Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet in jedem Fall

421 mitder Ruckgabe oder dem Ende der Gultigkeit der American Express Cor-
porate Card. Die Karte verliert ihre Gultigkeit z. B. mit dem Ausscheiden aus
Ihrem jetzigen Arbeitsverhaltnis;

4.2.2  mit der Kiindigung des Rahmenvertrages zwischen American Express und
Chubb und IPA, friihestens aber mit dem Ablauf des Monats und Jahres, fiir
das die American Express Corporate Card ihre Gultigkeit hat.

Der Versicherungsfall

5. Was ist nach einem Versicherungsfall zu tun? (Obliegenheiten)

Ohne lhre Mitwirkung und die der versicherten Person kdnnen die Versicherer
ihre Leistungen nicht erbringen.

5.1 Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Ereignis, das einen unter
die Versicherung fallenden Schaden verursacht.

5.2 Grundsatzlich besteht die Verpflichtung,

52.1 nachMoglichkeit fur die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;

5.2.2  den betreffenden Versicherer unverzuiglich unter Angabe aller Einzelheiten
von einem Umstand, der eine Leistungspflicht des Versicherers zur Folge
haben konnte, vollstandig und wahrheitsgemaB zu unterrichten;

52.3 dem betreffenden Versicherer jede zumutbare Untersuchung tiber Ursache
und Hohe seiner Leistungspflicht zu gestatten;

524  Weisungen des Versicherers zu beachten;

52.5 demVersicherer die zum Nachweis des Schadens angeforderten Unterlagen,
insbesondere
- Kostenrechnungen Dritter im Original,

- arztliche Bescheinigungen,

- Polizeibericht, sofern die Polizei eingeschaltet wurde

und sonstige fiir die Ermittlung der Leistung maBgebliche Informationen zur
Verfligung zu stellen bzw. darauf hinzuwirken, dass diese erstellt werden;

5.2.6  Dritte (z.B. Arzte)im Bedarfsfall zu ermachtigen, die erforderlichen Auskiinfte
zu erteilen;

5.2.7  Schaden durch strafbare Handlungen unverzuglich der zustandigen Polizei-
dienststelle anzuzeigen und sich die Anzeige bescheinigen zu lassen;

52.8 denbetreffenden Versicherer vom Bestehen weiterer Versicherungen, durch
die Versicherungsschutz fiir den vorliegenden Versicherungsfall besteht,
sowie von dort geltend gemachten Anspriichen und erhaltenen Entschadi-
gungen sowie von der Ersatzpflicht anderer Dritter zu informieren.

5.3 Die weiteren nach einem Leistungsfall jeweils zu beachtenden Obliegenheiten
entnehmen Sie bitte den jeweiligen speziellen Corporate Bedingungen.

6. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 5 vorsatzlich verletzt, verlieren Sie lhren Ver-
sicherungsschutz. Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere lhres Verschuldens
entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen. Beides gilt nur, wenn der Versicherer Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textformauf diese Rechtsfolgen hingewiesen hat.
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt haben,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder fur den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leistung
ursachlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Die Versicherungsleistungen

7
71
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Wie sind die Leistungen begrenzt?

Ergebensich aus einem Versicherungsfall theoretisch gleichartige Ansprtiche
aus mehreren der in den speziellen Bedingungen genannten Versicherungs-
leistungen, so wird die Leistung maximal in der Hohe der hochsten Leistung
erbracht. Die Versicherungsleistungen addieren sich nicht.

7.2

10.

10.1

10.2

103

10.4

11.
111

11.2

11.3

114

Sind Sie im Besitz von mehreren American Express Cards, so ist die Entschadi-
gung auf die Leistung der American Express Card mit dem héchsten Versiche-
rungsschutz begrenzt. Die Versicherungsleistungen addieren sich nicht.

Was gilt fiir Leistungen von Dritten?

Mit Ausnahme der Unfallversicherung gilt Folgendes:

Die American Express Versicherungen gelten subsidiar, d. h., Voraussetzung

fur die Erbringung einer Leistung ist, dass ein Dritter (z.B. ein anderer

Versicherer)

- nicht zur Leistung verpflichtet ist oder

- seine Leistungspflicht bestreitet oder

- seine Leistung erbracht, diese aber zur Begleichung der Kosten nicht
ausgereicht hat.

Ein Anspruch aus einer American Express Versicherung besteht somit nicht,

soweit Sie bzw. die versicherte Person Ersatz aus einem konkurrierenden,

anderen, eigenen oder fremden, vor oder nach Abschluss dieses Vertrages

geschlossenen Versicherungsvertrages beanspruchen kann.

Dies giltauch dann, wenn diese Vertrage ihrerseits eine Subsidiaritatsklausel

enthalten sollten. Im Hinblick auf diese Versicherungsvertrage gilt die Ame-

rican Express Versicherung als die speziellere Versicherung.

Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Eintrittspflicht, so erfolgt

insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses Vertrages. Sie bzw. die

versicherte Person hat alles ihr Mogliche und Zumutbare zu unternehmen,

umdazu beizutragen, dass die Anspriiche gegen andere Versicherer verfolgt

werden konnen.

Die Vorschriften tiber den gesetzlichen Forderungstibergang bleiben un-

berthrt.

Welchen Betrag miissen Sie selbst tragen? (Selbstbehalt)
Fir einzelne Leistungen sind unterschiedliche Selbstbehalte vereinbart. Bitte
entnehmen Sie diese den entsprechenden speziellen Bedingungen.

Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschliisse)

Neben den in den speziellen Versicherungsbedingungen aufgeftihrten
Einschrankungen und Ausschliissen besteht grundsatzlich kein Versiche-
rungsschutz fir Schaden,

die vorsatzlich durch die versicherte Person herbeigeftihrt wurden;

die die versicherte Person durch oder wahrend der vorsatzlichen Ausfiihrung
einer Straftat oder des vorséatzlichen Versuchs einer Straftat verursacht;
die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Birgerkriegsereignisse,
kriegsahnliche Ereignisse, innere Unruhen oder terroristische Anschlage
verursacht wurden;

durch Kernenergie. Der Ersatz von Schaden durch Kernenergie richtet sich
in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von
Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schlieBen hierftr
Haftpflichtversicherungen ab.

Wann sind die Leistungen fallig?

Sindim Zusammenhang mit einem Versicherungsfall behérdliche Erhebungen
oder ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die versicherte Person
eingeleitet worden, so kdnnen die Versicherer bis zum rechtskréaftigen Ab-
schluss dieses Verfahrens die Zahlung aussetzen.

Ist die Leistungspflicht eines Versicherers dem Grunde und der Hohe nach fest-
gestellt, so hat die Auszahlung der Leistung binnen zwei Wochen zu erfolgen,
sofern in den speziellen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist.

Die Verpflichtung gilt mit dem Zeitpunkt als erfillt, an dem der Euro-Betrag
bei einem inlandischen Geldinstitut angewiesen ist.

Die Entschadigung st seit der Falligkeit mit 5 Prozentpunkten tiber dem Basis-
zinssatz zu verzinsen, wenn der Versicherer oder eine von ihm beauftragte
Organisation sie nicht innerhalb eines Monats nach Falligkeit erbringt.
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In welcher Wahrung werden die Leistungen erbracht?

Die Versicherer zahlen die Versicherungsleistung in Euro (EUR). Sind die
Versicherungssummen in einer anderen Wahrung festgelegt, wird eine
Leistung bei Uberweisung auf ein deutsches Konto in Euro umgerechnet.
Die Umrechnung erfolgt zum Kurs des Tages, an dem die Leistung fallig wird.
Sind Kosten/Leistungen in anderer Wahrung als Euro fallig, werden sie
zum Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versicherer eingehen, in Euro
umgerechnet. Sofern kein bestimmter Umrechnungskurs gesetzlich vor-
geschrieben ist, ist Ihnen bekannt und wird von lhnen akzeptiert, dass der
Versicherer Umrechnungskurse verwendet, die auf Interbank-Kursenan dem
der Verarbeitung vorangehenden Banktag basieren.

Weitere Bestimmungen

13.
131
13.2
133
14.

14.1

14.2

15.

16.
16.1

16.2

17.
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Welches Gericht ist zustandig?

Der Gerichtsstand fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen

- Chubb ist Frankfurt am Main,

- IPAist Miinchen.

Ortlich zustandig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung lhren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, lhren
gewohnlichen Aufenthalt haben.

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie mussen bei dem Gericht
erhoben werden, das fur Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
den Ort Ihres gewdhnlichen Aufenthalts zustandig ist.

Liegt Ihr Wohnsitzin einem Staat auBerhalb der Europaischen Gemeinschaft,
Islands, Norwegens oder der Schweiz, ist der Gerichtsstand wiederum der o.a.
Sitz des Versicherers.

Was ist bei Mitteilungen an die Versicherer zu beachten?

Was gilt bei Anderung lhrer Anschrift?

Alle fur die Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen mussen Sie in
Textform abgeben. Sie sollen an die Direktion der Versicherer gerichtet werden.
Haben Sie den Versicherern oder American Express eine Anderung lhrer An-
schrift nicht mitgeteilt, gentigt fur eine Willenserklarung, die Ihnen gegentiber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend fiir den Fall
einer Anderung Ihres Namens.

Welches Recht findet Anwendung?
Fur diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Wer ist fiir lhre Beschwerden zustandig?

Aufsichtsbehorde

Die fur Beschwerden zustandige Aufsichtsbehorde ist die Bundesanstalt
fur Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn.
Ombudsmann

Chubb ist Mitglied im Verein Versicherungs-Ombudsmann e.V. Sie kdnnen
damit fur alle Versicherungen auBer der Auslandsreise-Krankenversicherung
und Assistance das kostenlose auBergerichtliche Streitschlichtungsverfahren
in Anspruch nehmen.

Der Versicherungs-Ombudsmann kann Beschwerden bis zu einem Streitwert
von z. Zt. EUR 80.000,- behandeln.

Chubb verpflichtet sich, bei Entscheidungen bis zu einer Héhe von EUR 5.000,~
auf die Anrufung eines Gerichts zu verzichten und den Schlichterspruch des
Ombudsmannes anzuerkennen.

Der Versicherungs-Ombudsmanniist zu erreichen unter beschwerde@versi-
cherungsombudsmann.de oder Postfach 08 06 32, 10006 Berlin.

Was gilt fiir den Datenschutz?

Die Versicherer tibermitteln ggf. und im erforderlichen Umfang Daten, die

sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchfiihrung (Beitrage,

Versicherungsfalle, Risiko-/Vertragsanderungen) ergeben, an

- Ruckversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der
Ruckversicherung,

18.

- anihren Fachverband und/oder

- andere Versicherer zur Beurteilung des Risikos und der Anspriiche.
Diese Versicherer filhren ggf., und soweit dies der ordnungsgeméafen Durch-
fuhrung ihrer Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine Vertrags-,
Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsame Datensammlungen ihrer
Versicherungsgruppe.

Auf Wunsch senden die Versicherer Ihnen zusatzliche Informationen zur
Datenubermittlung zu.

Etwaige Benachrichtigungen nach § 26 Absatz 1 Bundes-Datenschutzgesetz
- BDSG - sind an die Versicherer zu richten.

Ihre personenbezogenen Daten sowie Daten tiber Ihren Versicherungsschutz
im Rahmen dieser Police und Ihre Anspriiche werden von uns, Inter Partner
Assistance SA (Irish Branch), Lloyd's Insurance Company S.A. und Chubb, die
jeweils als Datenverantwortliche fiir Ihre personenbezogenen Daten handeln,
fur Versicherungsleistungen, die von diesen gemal dieser Versicherungs-
police erbracht werden, gespeichert.

Daten, die Sie im Abschnitt Reiseunbequemlichkeits- und Kollisionsschaden-
Verzichtserklarung der Police angeben, werden von AXA Travel Insurance
Limited als Datenverarbeiter im Auftrag von Chubb gespeichert.

Die Datenwerden fir den Vertragsabschluss, die Verwaltung der Versicherung,
die Schadenbearbeitung, die Bereitstellung von Reiseunterstttzung, die
Bearbeitung von Beschwerden, die Uberpriifung von Sanktionen und die
Verhinderung von Betrug gemaB den geltenden Datenschutzbestimmun-
gen und den in unseren Datenschutzhinweisen enthaltenen Zusicherungen
gespeichert (siehe unten).

Wir sammeln und verarbeiten diese Daten, soweit dies zur Erftllung unseres
Versicherungsvertrages mit lhnen oder zur Erfullung unserer gesetzlichen
Verpflichtungen erforderlich ist, oder anderweitig in unseren berechtigten
Interessen an der Fuihrung unserer Geschéafte und der Bereitstellung unserer
Produkte und Dienstleistungen ist.

Hierzu kénnen gehoren:
a) die Verwendung von besonderen Arten von Arten Gber die Gesundheit
oder Gefahrdung von Ihnen oder anderen Personen, die an Ihren Versiche-
rungsanspriichen beteiligt sind und die mit Ihrer vorherigen Einwilligung
bereitgestellt wurden, um die in dieser Police beschriebenen Dienste
bereitzustellen.
die Weitergabe von Daten (iber Sie und lhren Versicherungsschutz an
Unternehmen der AXA Unternehmensgruppe oder der Chubb Unterneh-
mensgruppe, an unsere Dienstleister und Beauftragten zur Verwaltung
und Pflege Ihres Versicherungsschutzes, zur Bereitstellung von Reiseun-
terstutzung, zur Betrugsverhitung, zur Eintreibung von Zahlungen und
anderen gesetzlich vorgeschriebenen oder zulassigen Zwecken
die Uberwachung und/oder Aufzeichnung Ihrer Telefonanrufe in Bezug auf
den Versicherungsvertrag fiir die Zwecke der Dokumentation, Schulung
und Qualitatskontrolle
d) technische Studien zur Analyse von Anspriichen und Pramien, Anpassung
der Preisgestaltung, Konsolidierung der Finanzberichterstattung (dar-
unter gesetzlich vorgeschriebene); detaillierte Analysen zu individuellen
Ansprtichen und Anrufen zur besseren Uberwachung von Anbietern
und Operationen; Analysen der Kundenzufriedenheit und Bildung von
Kundensegmenten zur besseren Anpassung der Produkte an die Markt-
bedurfnisse
die Beschaffung und Speicherung von relevanten und angemessenen
Nachweisen fiir hre Anspritiche, um Dienstleistungen im Rahmen dieser
Police zu erbringen und lhre Forderung zu Gberprifen sowie
f) dasZusendenvon Feedbackanfragen oder Umfragen in Bezug auf unsere
Dienstleistungen und andere Mitteilungen zur Kundenbetreuung

b

~

C

~

e

~
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Vor der Erhebung und/oder Verwendung besonderer Arten von Daten werden

wir fir eine rechtméaBige Grundlage sorgen, die es uns ermoglicht, diese Daten

zu verwenden. Dies wird typischerweise sein:

+ |hre ausdruckliche Einwilligung

« die Begriindung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
durch uns oder Dritte

« die Bereitstellung dieser Police und/oder Dienstleistungen im Rahmen
der Police im Einvernehmen zwischen uns, damit Sie Versicherungs-
forderungen geltend machen kénnen

« eineversicherungsspezifische Ausnahmeregelung geméaB den lokalen Ge-
setzen der EU-Mitgliedstaaten und anderer Lander, die die Datenschutz-
Grundverordnung anwenden, wie etwa in Bezug auf die Verarbeitung von
Gesundheitsdaten der Familienangehdrigen einer versicherten Person
oder besondere Arten von Daten von Personenin einer Gruppenrichtlinie.

Wir fiihren diese Aktivitaten in Deutschland sowie innerhalb und auBerhalb
des Europaischen Wirtschaftsraums durch, wobei die Verarbeitung entspre-
chend den Datenschutzgesetzen und/oder Vereinbarungen, die wir mit den
empfangenden Parteien abgeschlossen haben, ein ahnliches Schutzniveau
fir personenbezogene Daten gewahrleisten.

Um lhnen diese Versicherung und die damit verbundenen Leistungen zur
Verfligung zu stellen, werden wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns
mitteilen, darunter auch Gesundheitsdaten und andere besondere Arten von
Daten, fur die Versicherungsdeckung, die Gewahrung von Leistungen und
die Auszahlung von Versicherungsanspriichen nutzen. Wenn Sie uns Daten
anderer Personen zur Verfligung stellen, die aufgrund dieser Versicherung
Leistungen beanspruchen konnen, erklaren Sie, diese tber die Verwendung
ihrer Daten zu informieren, wie hier und in unserer Datenschutzerklarung auf
unserer Website beschrieben (siehe unten).

Sie sind auf berechtigt, eine Kopie der Daten zu erhalten, die wir tiber Sie
besitzen, und Sie haben andere Rechte in Bezug darauf, wie wir lhre Daten
verwenden (wie in unserer Datenschutzerklarung auf unserer Website
angegeben - siehe unten). Wenn Sie der Meinung sind, dass Daten, die wir
tber Sie haben, unrichtig sind, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir sie
korrigieren kénnen.

Wenn Sie wissen méchten, welche Daten von lhnen durch AXA Travel Insu-
rance Limited oder die Chubb European Group SE gespeichert werden, oder
andere Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, schreiben Sie bitte an:

Datenschutzbeauftragter
AXATravel Insurance Limited
106-108 Station Road

Redhill

RH1 1PR GroBbritannien

E-Mail: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk
oder

Datenschutzbeauftragter
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London

E-Mail: dataprotectionoffice.europe@chubb.com
oder

Data Protection Officer
Plantation Place South
60 Great Tower Street
London

EC3R5AD

Email: dpo@beazley.com

Unsere vollstandige Datenschutzerklarung finden Sie unter:
www.axa-assistance.com/en.privacypolicy oder

https://www?2.chubb.com/uk-en/footer/privacy-policy.aspx
AuBerdem ist auf Anfrage eine gedruckte Version erhéltlich.

Spezielle Versicherungsbedingungen

Chubb-Bedingungen fiir die Dienstreise- und Verkehrsmittel-
Unfallversicherung von American Express Corporate Card
und Reisestellenkonto-Inhabern

Der Versicherungsumfang

1
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Wer ist versichert?

Versichert ist die in Ziffer 1.1 Corporate AVB genannte Person sowie deren
Ehegatte oder in ehedhnlicher Gemeinschaft lebender Lebenspartner;
unterhaltsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, sofern
sie im selben Haushalt wohnen.

Was ist wann versichert?

Versicherungsumfang

Versicherungsschutz besteht flir Verkehrsmittel-Unfalle auf Privatreisen

sowie flr berufliche und auBerberufliche Unfalle auf Dienstreisen gemaB

den nachfolgenden Bestimmungen.

Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist, dass die von der versicherten

Person fiir die Reise verwendeten 6ffentlichen Verkehrsmittel vor Fahrtbeginn

vollstandig mit der American Express Corporate Card oder tiber ein Reise-

stellenkonto (BTA) bezahlt wurden.

Versicherungsschutz besteht fir

versicherte Mitarbeiter des Firmenkunden sowie versicherte Ehegatten/

Lebenspartner und Kinder

- entweder auf Dienstreisen (Ziffer 2.3) oder

- auf Privatreisen (Ziffer 2.4) oder

- in 6ffentlichen Verkehrsmitteln auf Dienstreisen (Ziffer 2.5.2);

versicherte Firmenfremde nur auf Dienstreisen (Ziffer 2.3) oder in 6ffentlichen

Verkehrsmitteln auf Dienstreisen (Ziffer 2.5.2).

Unfalldefinition

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plétzlich von

auBen auf ihren Korper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine

Gesundheitsschadigung erleidet.

Dienstreise

Definition einer Dienstreise

Als Dienstreise im Sinne dieser Bedingungen gilt eine Dienst-/Geschaftsreise

- auf der ein 6ffentliches Verkehrsmittel gemaB Ziffer 2.5.1 genutzt wird und

- auf der Ziffer 2.1.2 erfllt ist und

- die der Firmenkunde als Dienstreise anerkennt und/oder vergttet und

- bei welcher der normale Dienstort im Auftrag des Arbeitgebers zur Durch-
fuhrung von dienstlichen Verrichtungen verlassen wird;

- fur Ehegatten/Lebenspartner und Kinder, sofern sie auf Verlangen und
Kosten des Firmenkunden als Begleitperson an der Dienstreise teilnehmen.

Der Weg zum und vom normalen Dienstort, private und eigenwirtschaftliche

Gange, Urlaub und geringfligige Arbeiten fur den Firmenkunden wahrend

dieser Zeiten gelten nicht als Dienstreise.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes auf Dienstreisen

Der Versicherungsschutz auf Dienstreisen beginnt mit dem Zeitpunkt des

Einsatzes der Corporate Card oder des BTA zum Zwecke der Bezahlung eines

der in Ziffer 2.5.1.1 genannten 6ffentlichen Verkehrsmittel, frilhestens jedoch

mitAntritt der Dienstreise. Wurde das 6ffentliche Verkehrsmittel vor Reiseantritt

bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz, sobald die versicherte Person zum

Zwecke des Antritts der Dienstreise das Betriebsgrundstiick verlassen hat,

auf dem sie ihren standigen Arbeitsplatz hat, und endet dort. Anstelle des

Betriebsgrundstticks gilt fiir Beginn und Ende des Versicherungsschutzes das

Gebaude, indemssich der standige Arbeitsplatz befindet, wenn dieses Gebaude

nicht auf einem Betriebsgrundsttick liegt, oder die Wohnung der versicherten

Person, wenn die Dienstreise unmittelbar von der Wohnung aus angetreten

bzw. wenn nach Beendigung der Reise zunachst die Wohnung aufgesucht wird.

Wahrend einer versicherten Dienstreise besteht Versicherungsschutz fiir alle

Unfalle, auch auBerhalb von 6ffentlichen Verkehrsmitteln. Der Versicherungs-

schutz endet spatestens am 31. Reisetag, 00.01 Uhr (Ortszeit). Erfolgt die

Ruckreise spater als nach 30 aufeinanderfolgenden Dienstreisetagen, lebt der
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Versicherungsschutz gemaB Ziffer 2.5.2 bei der Riickreise mit einem mit der

Corporate Card oder tiber BTA bezahlten 6ffentlichen Verkehrsmittel wieder auf.

Privatreise

Als Privatreise im Sinne dieser Bedingungen gilt eine Reise

- mit einem der in Ziffer 2.5 genannten offentlichen Verkehrsmittel,

- auf der Ziffer 2.1.2 erfullt ist und

- dienichtals Dienstreise im Sinne von Ziffer 2.3 anerkannt und/oder vergitet
wird. Der Versicherungsumfang ist in Ziffer 2.5.2 beschrieben.

Reise in einem 6ffentlichen Verkehrsmittel

Definition eines 6ffentlichen Verkehrsmittels

Als offentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen gelten folgende

fur die 6ffentliche Personenbeférderung gegen Entgelt amtlich zugelassenen

Verkehrsmittel zu Land, Wasser oder in der Luft: Eisenbahn, StraBenbahn,

Untergrundbahn, Hochbahn, Omnibus, Schiff oder ein zum zivilen Luftverkehr

zugelassenes Flugzeug.

Nicht als 6ffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen gelten

- Schienenfahrzeuge in Vergntigungsparks oder &hnlichen Anlagen;

- Busse und Luftfahrzeuge, die im Rahmen von Rundfahrten/Rundfliigen
(Abfahrtsort ist gleich Ankunftsort) verkehren;

— Skilifte;

- Luftfahrzeuge, deren Eigentiimer oder Leasingnehmer der Firmenkunde ist;

- gemietete (Charter-)Luftfahrzeuge (nicht Linienflugzeuge);

- Raumfahrzeuge, Militar-Luftfahrzeuge oder Luftfahrzeuge, fir deren
Betrieb Sonderzulassungen erforderlich sind;

- Mietfahrzeuge (auch Taxis);

- sonstige Verkehrsmittel, die iberwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden,
z.B. Kreuzfahrtschiffe, Wohnmobile, Wohnwagen, Hausboote etc.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes in 6ffentlichen Verkehrsmitteln

Versicherungsschutz besteht vom Einsteigen bis zum Verlassen sowie fir das

Anprallen durch eines der oben genannten &ffentlichen Verkehrsmittel.

Der Versicherungsschutz beginnt am auf dem Fahr-/Flugschein des Ver-

kehrsmittels angegebenen Abreiseort und endet am dort bezeichneten

endgultigen Zielort.

Versicherungsumfang bei Flugreisen

Bei einer mit der American Express Corporate Card oder dem Reisestellenkon-

tovor Antritt der Reise bezahlten Flugreise besteht Versicherungsschutz auch

- auf dem direkten Weg zum und vom Flughafenin einemin 2.5.1.1genannten
offentlichen Verkehrsmittel zum Zwecke des Antritts bzw. der Beendigung
der Flugreise;

- auf dem Flughafengelande, sofern dies zum Zwecke des Antritts oder der
Beendigung der Reise betreten wird.

Welche Leistungsarten sind vereinbart?

Die vereinbarten Leistungsarten und die Hohe der Versicherungssummen
werden im Folgenden beschrieben.

Die Hohe der Leistung richtet sich danach, ob sich die versicherte Person
zum Zeitpunkt des Unfalls auf einer Dienstreise oder auf einer Privatreise
oder auf einer Dienstreise in einem &ffentlichen Verkehrsmittel befand. Die
Versicherungssummen addieren sich nicht.

Invaliditatsleistung

Voraussetzungen fur die Leistung:

Die versicherte Person hat durch den Unfall die in 3.1.2.1 genannten Kérper-

teile oder Sinnesorgane verloren (Invaliditat).

Die Invaliditat ist

- innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und

- innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich fest-
gestellt und von lhnen bei Chubb geltend gemacht worden.

Kein Anspruch auf Invaliditatsleistung besteht, wenn die versicherte Person

unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

3.1.2  ArtundHéhe der Leistung:
3.1.2.1 Infolgender Hohe wird entweder Invaliditatsleistung A, B oder C als Kapital-
betrag geleistet:

Verlust folgender Leistung A Leistung B Leistung C
Korperteile in offentlichen Verkehrsmitteln
und Sinnesorgane auf Dienstreisen  auf Dienstreisen  auf Privatreisen
beide Hande oder beide
FuiBe oder das Augenlicht
auf beiden Augen EUR 350.000,-  EUR570.000,-  EUR100.000,~
eine Hand und ein FuB EUR 350.000,- EUR570.000,- EUR100.000,-
eine Hand oder ein Fu
und ein Augenlicht EUR 350.000,-  EUR570.000,- EUR100.000,~
Sprechvermogen
und Gehor EUR 350.000,- EUR570.000,- EUR100.000,-
Hand oder FuB EUR175.000,-  EUR285.000- EUR50.000,~
ein Augenlicht EUR175.000,-  EUR285.000- EUR50.000,-
Sprechvermogen
oder Gehér EUR175.000,-  EUR285.000- EUR50.000,~
Daumen und Zeigefinger
derselben Hand EUR 87500,- EUR142.500,-  EUR25.000,-

3122

3.2
321

322

5.1

Als Verlust im Sinne dieser Bedingungen gilt in Bezug auf

- Hande und FuBe die tatsachliche Abtrennung durch oder oberhalb des
Hand- bzw. FuBgelenks,

- Daumen und Zeigefinger die tatsachliche Abtrennung durch oder oberhalb
der Gelenke, die der Handflache am nachsten sind,

- das Augenlicht der vollkommene, irreparable Verlust des Augenlichts,

- die Sprache der vollkommene, irreparable Verlust des Sprachvermagens,

- das Gehor der vollkommene, irreparable Verlust des Gehérs auf beiden Ohren.

Werden durch einen Unfall mehrere der oben genannten Koérperteile oder

Sinnesorgane verloren, wird maximal der hochste in der Tabelle aufgeftihrte

Betrag geleistet.

Todesfall-Leistung

Voraussetzungen fur die Leistung:

Die versicherte Personistinfolge des Unfallesinnerhalb eines Jahres gestorben.

Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 6.5 wird hingewiesen.

Héhe der Leistung:

Die Todesfall-Leistung betragt

EUR100.000,-  auf Privatreisen,

EUR 350.000,-  auf Dienstreisen, aber

EUR570.000,— in &ffentlichen Verkehrsmitteln auf Dienstreisen,
EUR 5.000,- fur Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres.

Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?

Als Unfallversicherer leistet Chubb ftir Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschadi-
gung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich die Leistung entsprechend
dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.

Betragt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die
Minderung.

In welchen Fillen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Kein Versicherungsschutz besteht fur Gesundheitsschaden (tatsachlich
oder angeblich eingetreten oder drohend), die mittelbar oder unmittelbar
verursacht oder mitverursacht sind durch Austritt, Verbreitung, Versickern,
Migration, Entweichen, Freisetzung oder Ausgesetztsein von jedweden ge-
fahrlichen biologischen, chemischen, nuklearen oder radioaktiven Stoffen,
Gasen, Substanzen oder Verunreinigungen.
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5.2 Kein Versicherungsschutz besteht fuir folgende Unfalle:

5.2.1  Unfalle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstorungen
(auch soweit sie auf die Einnahme von Drogen, Medikamenten oder Alkohol
beruhen) sowie durch Schlaganfalle, epileptische Anfalle oder andere
Krampfanfalle, die den ganzen Kérper der versicherten Person ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch,

- wenndiese Stérungen oder Anfalle durch ein unter diesen Vertrag fallendes
Unfallereignis verursacht waren;

—fur Unfalle durch Bewusstseinsstérungen, die auf Trunkenheit beruhen;
beim Lenken eines Motorfahrzeuges jedoch nur, sofern der Blutalkohol-
gehalt zum Zeitpunkt des Unfalles unter dem Promillesatz liegt, der nach
jeweils geltender Rechtssprechung als zulassig definiert wird.

5.2.2  Unfalle, die der versicherten Person dadurch zustoBen, dass sie vorséatzlich
eine Straftat ausftihrt oder versucht.

5.2.3  Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Burgerkriegsereig-
nisse verursacht sind.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf

Reisen im Ausland tiberraschend von Kriegs- oder Biirgerkriegsereignissen

betroffen wird.

Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn

eines Krieges oder Burgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich

die versicherte Person aufhalt.

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet

bereits Krieg oder Burgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht fur die aktive

Teilnahme am Krieg oder Biirgerkrieg sowie fuir Unfalle durch ABC-Waffen

und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsahnlichen Zustand zwi-

schen den Landern China, Deutschland, Frankreich, GroBbritannien, Japan,

Russland oder USA.

524  Unfalle der versicherten Person
- als Luftfahrzeugfuhrer (auch Luftsportgeréatefthrer), soweit er nach

deutschem Recht daftir eine Erlaubnis bendtigt, sowie als sonstiges Be-
satzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;

- beieiner mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszutibenden beruflichen Tatigkeit;

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5.2.5 Unfalle, die der versicherten Person dadurch zustoBen, dass sie sich als Fah-
rer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen
einschlieBlich der dazugehérigen Ubungsfahrten beteiligt, bei denen es auf
die Erzielung von Hochstgeschwindigkeiten ankommt.

526 UnfalleauBerhalb eines éffentlichen Verkehrsmittels (gemaB Ziffer 2.5.1) und
auBerhalb des Flughafengelandes (gemaB Ziffer 2.5.2.2), die unmittelbar
oder mittelbar durch terroristische Ereignisse verursacht sind.

Unter Terrorismus versteht man Aktivitaten gegen Personen, Organisationen

oder Einrichtungen jeglicher Art,

5.2.6.1 wenn eine der folgenden Aktivitaten oder die Vorbereitung hierzu in Zusam-
menhang mit dem unter 5.2.6.2 genannten zutreffen:

52611 Durchfiihrung oder Androhung eines Angriffs oder von Gewalt;

52612 Anstiftung oder Androhung einer gefahrlichen Aktion;

52613 Anstiftung oder Androhung einer Aktion, die zu Stérungen oder Ausfallen
von Elektronik, Kommunikation, Information oder mechanischen Systemen
fuhrt;

5.2.6.2 wenn eine oder beide der folgenden Aussagen zutreffen:

52621 Das Ziel, eine Regierung einzuschiichtern oder zu notigen oder die zivile
Bevolkerung oder irgendwelche Teile davon ernsthaft zu bedrohen oder
die fundamentalen politischen, verfassungsgeméaBen, wirtschaftlichen und
sozialen Strukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation zu
destabilisieren oder zu zerstéren.

526.2.2 Die tatsachliche Absicht zur Einschiichterung oder Notigung der Regierung
oder anderer politischer, ideologischer, religiéser, sozialer oder wirtschaftli-
cher Gruppen oder eine personliche Einstellung oder Philosophie durchzu-
setzen oder gegen eine bestimmte Philosophie zu sein.

5.2.7  Unfélle, die der versicherten Person auf einer Dienstreise auf gefahrlichen
Arbeitsplatzen (z.B. unter Wasser, in Bergwerken, auf Baustellen oder Olfér-
derinseln etc.) zustoBen.

528

53
531

532
533

534
5341

5342

5343

535

Unfalle der versicherten Person in ihrer Tatigkeit (Beruf/Beschaftigung) als

— Angehoriger einer Armee (Heer, Marine oder Luftwaffe) oder einer mili-
tarischen Organisation,

- Polizist,

- Feuerwehrmann (auch freiwilliger),

- Artist, Stuntman, Tierbandiger,

- im Bergbau unter Tage Tétiger,

- Spreng- und Raumungspersonal sowie Munitionssuchtrupps,

- Berufstaucher,

- Berufs-, Vertrags- und Lizenzsportler (auch Rennfahrer und Rennreiter),

- Fahrzeugfuhrer oder sonstiges Besatzungsmitglied eines 6ffentlichen
Verkehrsmittels.

Ausgeschlossen sind auBerdem folgende Beeintrachtigungen:

Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes

Unfallereignis nach Ziffer 2.2 die tiberwiegende Ursache ist.

Gesundheitsschaden durch Strahlen.

Gesundheitsschaden durch HeilmaBnahmen oder Eingriffe am Korper der

versicherten Person.

Versicherungsschutz besteht jedoch,

- wenn die HeilmaBnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische
und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall
veranlasst waren,

- flr gewaltsame Eingriffe durch Dritte.

Infektionen.

Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

- durch Insektenstiche oder -bisse oder

- durch sonstige geringfligige Haut- oder Schleimhautverletzungen ver-
ursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder spéter in den
Korper gelangten.

Versicherungsschutz besteht jedoch fur

~ Tollwut und Wundstarrkrampf sowie fur

- Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen,
die nicht nach Ziffer 5.3.4.1 ausgeschlossen sind, in den Kérper gelangten.

Fir Infektionen, die durch HeilmaBnahmen oder Eingriffe verursacht sind,

gilt Ziffer 5.3.3 Satz 2 entsprechend.

Vergiftungeninfolge Einnahme fester oder flussiger Stoffe durch den Schlund.

Der Leistungsfall

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Ohne Ihre Mitwirkung kann Chubb die Leistung nicht erbringen.

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifthrt,

mussen Sie

- unverzlglich einen Arzt hinzuziehen,

- die Anordnungen des Arztes befolgen und

- Chubb unterrichten.

Die von Chubb tibersandte Unfallanzeige mussen Sie wahrheitsgemaf

ausftllen und Chubb unverztiglich zurticksenden.

Folgende Unterlagen sind Chubb spatestens mit der Unfallanzeige einzureichen:

- der Fahr-/Flugschein des 6ffentlichen Verkehrsmittels, auf dem sich der
Unfall ereignete,

- Nachweis Uber die Bezahlung des 6ffentlichen Verkehrsmittels mit der
American Express Corporate Card oder dem Reisestellenkonto (Kredit-
kartenbeleg, Monatsabrechung des Kartenkontos),

- beiAnspruchstellung auf Leistung aus der Dienstreise-Deckung zuséatzlich
der Nachweis des Erleidens des Unfalls auf einer Dienstreise.

Von Chubb dartber hinaus geforderte sachdienliche Auskinfte missen in

gleicher Weise erteilt werden.

Werden Arzte von Chubb beauftragt, muss sich die versicherte Person auch

von diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten einschlieBlich eines

dadurch entstandenen Verdienstausfalles tragt Chubb.

Die Arzte, die die versicherte Person — auch aus anderen Anlassen — behan-

delt oder untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungstrager und

Behorden sind zu erméchtigen, alle erforderlichen Auskunfte zu erteilen.

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main - Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342 11.2019




Vertrieb durch
Deutsche Bank
AMERICAN|
EXRRESS

DEUTSCHE BANK AMERICAN EXPRESS CORPORATE CARD

6.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist Chubb dies innerhalb von 48 Stunden zu
melden, auch wenn Chubb der Unfall schon angezeigt war.
Chubb ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch
einen von Chubb beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

6.6  Folgen von Obliegenheitsverletzungen
Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte der Ziffer 6

der Corporate AVB.
7 Wann sind die Leistungen fallig?
71 Chubb ist verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim Invaliditatsanspruch

innerhalb von 3 Monaten — in Textform zu erklaren, ob und in welchem Umfang
Chubb einen Anspruch anerkennt. Die Fristen beginnen mit dem Eingang
des Nachweises des Unfallhergangs, der Unfallfolgen und der in Ziffer 6.2
genannten Unterlagen.
Die arztlichen Gebtihren, die hnen zur Begriindung des Leistungsanspruchs
entstehen, tbernimmt Chubb, sofern Chubb das Gutachten in Auftrag gege-
ben hat. Sonstige Kosten werden nicht Gbernommen.

72 Erkennt Chubb den Anspruch an oder hat sich Chubb mit Ihnen tiber Grund
und Hohe geeinigt, leistet Chubb innerhalb von 2 Wochen.

Chubb-Bedingungen fiir die Versicherung von mit der
American Express Corporate Card bezahlten Kosten
bei Flug- oder Gepackverspatung

1 Wo besteht Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz besteht weltweit.

2. Was ist versichert?
21 Versichert sind Kosten, die der versicherten Person bei Linienfligen durch
- verspateten Abflug,

- Flugannullierung,
- Verweigerung der Beforderung,
- verpassten Anschlussflug oder
- verspatete Aushandigung von bei diesen Fliigen aufgegebenem Reise-
gepack entstehen.

Als Linienflug im Sinne der Bedingungen gelten Fliige mit einer Fluggesell-
schaft, die im ,Official Airline Guide" oder im ,ABC World Airways Guide"
verzeichnet und zum Linienverkehr nach den Bestimmungen des jeweiligen
Landes zugelassen und registriert sind. Es muss sich um Fltige zu 6ffentlichen
Tarifen und regularen Flugplanen handeln.

2.2 Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist,

2.21 dass der Linienflugschein mit einer giiltigen American Express Corporate
Card oder dem Reisestellenkonto (BTA) erworben wurde und

2.2.2 dassdieinZiffer 3.1.2und 3.2.2 genannten Kosten von der versicherten Person
nachweislich mit ihrer American Express Corporate Card bezahlt wurden.

3. Fiir welche Fille besteht welcher Versicherungsschutz?

31 Verspéateter Abflug, Flugannullierung, Verweigerung der Beforderung, ver-
passte Anschlussflige

3.11  Versicherungsschutz besteht, wenn

3111 der Abflug eines gebuchten Fluges um mehr als 4 Stunden verzogert wird;

3112 der Flug annulliert oder die Beférderung wegen Uberbuchung verweigert und

innerhalb von 4 Stunden keine alternative zumutbare Beforderung angeboten wird;

die versicherte Person aufgrund einer Flugverspatung eines gebuchten Fluges

den gebuchten Anschlussflug verpasst und ihr innerhalb von 4 Stunden nach

Ankunft des verspateten Fluges keine alternative zumutbare Beférderung

angeboten wird.

3.1.2  Ersetzt werden mit der Corporate Card gezahlte Verpflegung (Speisen und
Getréanke) und Hoteltibernachtungen bis maximal EUR 125,- insgesamt.

3.2 Gepéckverspatung

3.2.1  Versicherungsschutz besteht, wenn das aufgegebene Gepéck nicht innerhalb von

6 Stunden nach Ankunft des Fluges am planmaBigen Bestimmungsort ankommt.

Ersetzt werden mit der Corporate Card gezahlte notwendige Kleidung und

Hygieneartikel bis maximal EUR 125,-.

3113

3.2.2
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Bei einer Gepackverspatung von mehr als 48 Stunden werden weitere
EUR 500,- (also insgesamt EUR 625,-) ersetzt, sofern die Sachen innerhalb
von 4 Tagen nach Ankunft der versicherten Person am Bestimmungsort
gekauft wurden.

33 Auf Ziffer 8 - Leistungen Dritter — der Corporate AVB wird hingewiesen.

4, Wann besteht kein Versicherungsschutz (Ausschliisse)?
Neben den in Ziffer 10 Corporate AVB genannten Ausschliissen besteht kein
Versicherungsschutz fiir

41 Ansprche, verursacht durch Beschlagnahme oder Einziehung einer Zollbe-
horde oder einer anderen staatlichen Gewalt;

4.2 Kosten, die nach dem Heimflug am Zielflughafen oder Zielort entstehen.

5. Was ist im Versicherungsfall zu tun (Obliegenheiten)?

51 Sie haben, neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 Corporate AVB, bei Eintritt
eines Versicherungsfalles

511 den Eintritt des Versicherungsfalles Chubb innerhalb von 20 Tagen nach
seinem Eintritt schriftlich zu melden;

5.1.2  Chubballe erforderlichen Unterlagen, insbesondere den Nachweis iber den
Flug (Fluglinie, Flugnummer, Abflughafen, Zielort, planmé&Bige Abflug- und
Ankunftszeit, Ankunftshafen, tatsachlicher Abflug, Ankunft, evtl. Griinde der
Gepéackverspatung etc.) und die entstandenen Kosten gegen Belege tiber
gekaufte Waren und Ubernachtungen zuzusenden.

Eventuell entstehende Kosten zur Beschaffung der erforderlichen Unterlagen
tragen Sie.

5.2 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte Ziffer 6 der
Corporate AVB.

Versicherer der Verkehrsmittel-Unfallversicherung

und Reisekomfortversicherung

Chubb European Group SE ist ein Unternehmen, das den Bestimmungen des franzési-
schen Versicherungsgesetzes unterliegt, eingetragen unter der Registrierungsnummer
450327 374 RCS Nanterre, eingetragener Sitz: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles,
Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankreich. Direktoren: Adam Clifford, David Furby,
Mark Hammond, Nadia Cote, Veronique Brionne, Adair Turner, Tim Wade, Marshall Bailey,
Cathryn Riley, Kevin O'Shiel. Die Chubb European Group SE hat ein voll eingezahltes
Aktienkapital von 896.176.662 Euro und unterliegt der Zulassung und Regulierung der
Autorité de controle prudentiel et de résolution (ACPR) 4", Place de Budapest, CS 92459,
75436 PARIS CEDEX 09 sowie in Deutschland zusatzlich den Regularien der Bundes-
anstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Austibung der Geschaftstatigkeit,
welche sich von den franzésischen Regularien unterscheiden kénnen.

Direktion fur Deutschland: Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main, Amtsgericht Frank-
furt HRB 58029, Hauptbevollmachtigter: Andreas Wania. USt-IdNr.: DE240196168,
VersStNr.: 807/V90807004025

www2.chubb.com/de-de - kundenservice@chubb.com
Tel.: 069 75613-550 - Fax: 069 75613-252 - Tel. Leistungsabteilung: 069 75613-555

IPA-Bedingungen fiir Corporate Assist -
Auslandsreisekrankenversicherung und Global Assist

Diese Versicherungsbedingungen sind eine Kombination von Krankenversiche-
rungs- und Personen-Beistandsleistungen bei Unfall, Krankheit, Tod und anderen
Notfallen im Ausland.

Der Versicherungsumfang

1 Was ist versichert (Gegenstand der Versicherung)?

11 Gegenstand der Versicherung ist die Erstattung unvorhergesehener Kosten,
die der versicherten Person wahrend oder im Zusammenhang mit einer Reise
im Ausland entstehen, sofern gemas Ziffer 3 nichts anderes bestimmt ist.

12 Die versicherten Leistungsarten und Versicherungssummen ergeben sich
aus Nummer 4.
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Welche Voraussetzungen gelten fiir die Erbringung der Leistungen?

Voraussetzung fur die Gewahrung des Versicherungsschutzes ist, dass die

Kosten flir benutzte Verkehrsmittel mittels dieser Karte bezahlt werden

bzw. Giber ein Reisestellenkonto (BTA) gebucht und abgewickelt werden. Als

Verkehrsmittel gelten: Linienflugzeug, Schienenfahrzeuge, Busse, Schiffe,

Mietwagen und Taxis.

Voraussetzung fur die Erbringung der Beistandsleistungen und fiir den

Ersatz der im Folgenden genannten Kosten ist, dass sich die versicherte

oder eine von ihr beauftragte Person mit dem Assistance-Service-Erbringer

in Verbindung setzt und mit ihm die weitere Vorgehensweise vereinbart, ehe

Kosten von mehr als EUR 200,- entstehen.

Beistandsleistungen

IPA Direktion fr Deutschland S.A. beauftragt AXA Assistance Deutschland

GmbH mit der Abwicklung von Assistance-Leistungen.

Finanzielle Leistungen

Der Assistance-Service-Erbringer ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn

- die Rechnungs-Urschriften oder

- Zweitschriften mit einer Bestatigung eines anderen Versicherungstréagers
Uber die gewahrten Leistungen vorgelegt und die geforderten Nachweise,
insbesondere amtlich beglaubigte Ubersetzungen, erbracht sind. Diese
werden Eigentum der AXA Assistance GmbH.

Alle Belege zu den Leistungen aus Nummer 4.2 missen den Vor- und Zunamen

der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die einzelnen

arztlichen Leistungen mit Behandlungsdaten enthalten.

Aus den Rezepten mussen das verordnete Arzneimittel, der Preis und der

Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung miissen die

Belege die Bezeichnung der behandelten Zahne und der daran vorgenom-

menen Behandlung tragen.

Wann und wo besteht Versicherungsschutz?

Es bestehen keine geographischen Einschrankungen fiir Ziffer 4.1;
Versicherungsschutz gemaB Ziffer 4.2 — 4.6 besteht bei beruflichen Reisen
bis zu einer maximalen Dauer von 31 Tagen. Dauert die Reise langer als 31
Tage, entfallt der Versicherungsschutz ab dem 32. Tag, 00.00 Uhr. Ist die
Riickreise bis zum vereinbarten Zeitpunkt aus medizinischen Griinden nicht
moglich, verlangert sich die Leistungspflicht um langstens 30 Tage;

auf der ganzen Welt, jedoch nicht Deutschland und nicht in dem Staatsgebiet,
indem die versicherte Person ihren amtlich eingetragenen Hauptwohnsitz hat.
Wenn die versicherte Person eine Kreuzfahrt macht, gelten alle angemesse-
nen Leistungen, gleichgiltig ob an Bord oder auf einem Zubringerboot oder
anderweitig. Der Versicherer zahlt nicht fir die Kosten einer Seerettung aus
der Luft oder fr einen Nottransfer vom Schiff zur Kiiste.

Welche Leistungen sind versichert?

Hinweise fiir die Reise

Auf Anfrage der versicherten Person werden die folgenden Dienstleistungen
gewahrt:

Informationen zu den aktuellen Anforderungen fir Visa und Einreisebe-
stimmungen fr alle Lander weltweit. Wenn die versicherte Person einen
Reisepass aus einem anderen Land als Deutschland hat, ist der Versicherer
moglicherweise gezwungen, die versicherte Person an die Botschaft oder
das Konsulat des entsprechenden Landes zu verweisen.

Informationen zu den aktuellen Bestimmungen tber Impfungen fir alle
Lander weltweit und Informationen tber aktuelle Warnungen der Weltge-
sundheitsorganisation.

Informationen zu den aktuellen Bestimmungen fir Impfungen vor Antritt der
Reise. Der Versicherer tibernimmt jedoch nicht die Kosten dieser Impfungen.
Informationen tber voraussichtliche klimatische Bedingungen im Ausland.
Informationen dartiber, welche einzelnen Sprachen in dem Reiseland ge-
sprochen werden.

Informationen tiber Zeitzonen und Zeitunterschiede.

Informationen tiber die Offnungszeiten der wichtigsten Banken einschlieBlich
Informationen und Hinweise zur Akzeptanz verschiedener Wahrungen sowie
die Spezifikation der Hauptwahrung des Reiselandes.

4.2

421
4211

4212

4213

4214

4215

4216

4217

422

Krankheit / Unfall / Tod

Bei Eintritt eines unvorhergesehen (akut) eingetretenen Versicherungsfalles

werden nachfolgende Leistungen erbracht.

Bei Eintritt eines medizinischen Notfalles, das heif3t einer erlittenen korperli-

chen Verletzung oder einer plotzlichen und unvorhergesehenen Erkrankung

der versicherten Person wahrend einer Reise, die nicht auf einer Vorerkran-

kung beruht und die eine sofortige stationare oder ambulante Behandlung

durch einen anerkannten Arzt erforderlich macht und die nicht bis zu ihrer

Ruckreise in ihr Ausgangsland aufgeschoben werden kann, werden nachfol-

gende Leistungen erbracht.

Vorerkrankungen sind alle bereits vorher bekannte medizinische Zustande,

die der versicherten Person bekannt waren, bei der Beantragung der American

Express Corporate Card und/oder andere Karten auf ihr Konto, bzw. vor der

Buchung der Reise, je nachdem, was am kiirzesten zurtickliegt, und weswegen

die versicherte Person:

- wahrend der letzten 12 Monate einen Krankenhausaufenthalt hatte,

- Testergebnisse erwartet oder auf der Warteliste fiir eine Operation, Kon-
sultation oder Untersuchung steht,

- innerhalb der letzten 3 Monate begonnen hat, Medikamente einzunehmen
oder die Einnahme gedndert oder sich in Behandlung begeben hat,

- alle 12 Monate oder haufiger eine medizinische, chirurgische oder psych-
iatrische Untersuchung benétigt,

- die Prognose ,unheilbar” und/oder ,.chronisch” erhalten hat,

- Grinde kennt, die eine Stornierung oder einen Abbruch der Reise erfor-
dern kénnen.

Auf Nummer 7.2 dieser Bedingungen wird hingewiesen.

Vermittlungsdienste/Organisation

Information tiber Moglichkeiten der ambulanten Behandlung oder Benennung

eines Deutsch oder Englisch sprechenden Arztes bzw. eines Arztes und eines

Dolmetschers, wenn kein Deutsch oder Englisch sprechender Arzt verfiigbar

ist.

Vermittlung von Arzten, Facharzten, Laboren, Krankenhausern, Kliniken,

Ambulanzen, privaten Pflegediensten, Zahnérzten, Zahnkliniken, Behin-

dertendiensten, Optikern, Augenarzten, Apotheken und Lieferanten von

Kontaktlinsen und medizinischen Hilfsprodukten.

Ubermittlung verlorener oder vergessener arztlicher Rezepte von der Apo-

theke des Wohnsitzes der versicherten Person an eine Apotheke vor Ort,

wenn dies gesetzlich méglich ist. Die Kosten fur die Arzneimittel und alle

Rezeptgebiihren gehen zu Lasten des Karteninhabers.

Organisation und Kostentibernahme des Versandes von

- Medikamenten, die dringend bendtigt werden, wenn diese oder ein ent-
sprechendes Préparat nicht vor Ort verfuigbar sind und wenn der Versand
gesetzlich moglich ist;

~ Ersatzbrillen oder Kontaktlinsen, wenn diese auf der Reise zerstort wurden
oder verloren gingen.

Organisation und Kostentibernahme der Heimreise der versicherten Person

nach erfolgtem Krankenhausaufenthalt unter der Voraussetzung, dass der

Leiter der medizinischen Abteilung des Assistance-Service-Erbringers die

versicherte Person fur reisefahig halt und die versicherte Person nicht mit

den ursprunglich geplanten Transportmitteln zurtickfahren kann, da der

vorgesehene Riickreisetermin verstrichen ist.

Organisation und Kostentibernahme der Anreise eines Ersatz-Mitarbeiters,

wenn sich die versicherte Person auf einer Auslands-Dienstreise befand und

Leistungen gemab Ziffer 4.2.4 oder 4.2.6 erbracht werden, sofern dies fiir die

Belange der Firma der versicherten Person notwendig ist.

Ubernahme der Reisekosten gemaR Ziffer 4.2.1.5 - 4.2.1.6 fur die Fahrt (Bahn

1. Klasse und Taxi bis EUR 40,-) bzw. den Flug (Economy Class), sofern der

Zielort mehr als 700 km vom Wohnort der versicherten Person entfernt liegt.

Heilbehandlungskosten

Erstattung der Kosten flr medizinisch notwendige Heilbehandlung infolge

Krankheit oder Unfall bis zu maximal EUR 2.000.000,- je Versicherungsfall,

wobei eine Selbstbeteiligung von EUR 125,- bei ambulanter Behandlung als

vereinbart gilt.

Als Heilbehandlung im Sinne dieser Bedingung gelten:
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arztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel. Als Medikamente

gelten nicht, auch wenn sie rztlich verordnet sind, Nahr-, Starkungs- sowie

kosmetische Praparate;

arztlich verordnete Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen;

medizinische Packungen;

arztlich verordnete Hilfsmittel, die infolge eines Unfalles notwendig werden

und der Behandlung der Unfallfolgen dienen;

Rontgendiagnostik;

stationare Behandlung, sofern diese in einer Anstalt erfolgt, die im Aufent-

haltsland allgemein als Krankenhaus anerkannt ist, die unter standiger

arztlicher Leitung steht, iber ausreichende diagnostische und therapeutische

Méglichkeiten verfiigt, nach im Aufenthaltsland wirtschaftlich allgemein

anerkannten Methoden arbeitet und Krankengeschichten fihrt;

Operationen;

schmerzstillende Zahnbehandlung einschlieBlich Zahnfullungen in einfacher

Ausflihrung sowie bei Beschadigung von Zahnersatz. MaBnahmen zur

Wiederherstellung der Kaufahigkeit und zum Schutz und zur Erhaltung der

verbleibenden Zahnsubstanz. Kosten fiir Zahnersatz, Stiftzahne, Einlageful-

lungen, Uberkronungen und kieferorthopadische Behandlungen fallen nicht
unter den Versicherungsschutz.

Krankenhausaufenthalt

Kontaktherstellung zwischen dem behandelnden Arzt und dem Hausarzt

sowie Ubermittlung von Informationen zwischen den beteiligten Arzten;

Information der Angehérigen;

Organisation der Reise eines der versicherten Person nahestehenden Ver-

wandten zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und zurtick. Als nahestehen-

de Verwandte gelten Ehegatten/Lebensgefahrten, Kinder, Eltern, Geschwister,

Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwéger der versicherten Person;

Ubernahme der Fahrt- bzw. Flugkosten gemaB Ziffer 4.2.1.7 fiir diese Person

zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und zurtick, sofern der Krankenhaus-

aufenthalt mehr als 10 Tage dauert. Die Kosten fuir Speisen, Getranke und

Sonstiges werden nicht ibernommen;

Kostentibernahmegarantie gegentiber dem Krankenhaus.

Krankentransporte

Organisation der unter 4.2.4.2 genannten Krankentransporte mit medizinisch

geeigneten Transportmitteln (Ambulanzfahrzeugen oder Luftfahrzeugen) der

versicherten Person;

Kostenuibernahme fiir medizinisch notwendige und arztlich angeordnete

Transporte der versicherten Person mit einem Krankenfahrzeug oder einem

Luftfahrzeug. Die Entscheidung tiber die Notwendigkeit und ob die versicherte

Person zu Lande oder in einem Luftfahrzeug transportiert wird ibernimmt

der Leiter des arztlichen Dienstes des Assistance-Service-Erbringers in

Absprache mit dem behandelnden Arzt. Im Falle von Krankheit oder Unfallin

Landern auBerhalb Europas und den aubereuropdischen Anliegerstaaten des

Mittelmeeres wird eine Krankenrtickftihrung nur per Linienflug, bei Bedarf

mit speziellem Gerét, bezahlt.

Versichert sind:

- Transporte in das nachste fur die Behandlung geeignete Krankenhaus;

- Verlegung der versicherten Person in das nachstgelegene, angemessen
ausgestattete Krankenhaus fiir den Fall, dass die medizinische Ausristung
des Krankenhauses vor Ort nach Einschétzung des Leiters des arztlichen
Dienstes des Assistance-Service-Erbringers nicht angemessen ist;

~ Ruckfuhrung der versicherten Person aus dem Ausland und zwar zu dem
Wohnsitz der versicherten Person nachstgelegenen geeigneten Kranken-
haus, sofern dies von dem Leiter des arztlichen Dienstes des Assistance-
Service-Erbringers fiir notwendig gehalten wird.
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Soforthilfe bei medizinischen Notfallen

Im Falle von medizinischen Notféllen leisten wir Kostenvorschisse bis zu
EUR 3.000,-.

Auf Nummer 7.2 dieser Bedingungen wird hingewiesen.

Tod

Stirbt die versicherte Person auf einer Reise, werden alternativ folgende
Leistungen erbracht:

Uberfihrung

Organisation und Kostentibernahme der Uberfuhrung des Verstorbenen
zum Heimatort. Kosten flir Sarge und/oder Urnen, die hochwertiger sind als
die nach den internationalen Luftfahrtbestimmungen fir den Transport der
sterblichen Uberreste vorgesehenen, werden nicht tibernommen.
Bestattung

Organisation und Kostentibernahme der Bestattung im Ausland bis zu
EUR 1.500,-.

Krankenhaustagegeld

Ein Krankenhaustagegeld in Hohe von EUR 25,- wird fir jeden Kalendertag
gezahlt, an dem sich die versicherte Person in medizinisch notwendiger
stationarer Heilbehandlung befindet, langstens jedoch fir 31 aufeinander-
folgende Tage, vom Tage der Aufnahme an gerechnet, jedoch nicht bei einem
Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten.

Verlust von Zahlungsmitteln und Reisedokumenten

Wird die versicherte Person wahrend einer Reise bestohlen oder beraubt
oder verliert sie ihr Bargeld, ihre Kreditkarten oder ihre Reisedokumente, so
werden folgende Leistungen erbracht:

Verlust von Reisezahlungsmitteln

Bei Verlust von Zahlungsmitteln leistet der Assistance-Service-Erbringer
Kostenvorschiisse bis zu EUR 1.000,-. Vorschtisse werden nur dann gewahrt,
wenn kein American Express Reiseburo oder kein Geldautomat in der Nahe
der versicherten Person zur Verfligung steht.

Auf Nummer 7.2 dieser Bedingungen wird hingewiesen.

Verlust von Reisedokumenten

Bei Verlust oder Diebstahl von Reisedokumenten, die zur Heimreise benétigt
werden, hilft der Assistance-Service-Erbringer bei der Ersatzbeschaffung.
Gebuhren fur die Neuausstellung von Dokumenten werden nicht Gbernom-
men. Im Falle des Verlustes oder Diebstahles des Transportfahrscheines
fur die Ruckreise wird ein Ersatzfahrschein fir einen Betrag von maximal
EUR 1.000,- zur Verfligung gestellt.

Auf Nummer 7.2 dieser Bedingungen wird hingewiesen.
StrafverfolgungsmaBnahmen / Behdrdengédnge

Wird die versicherte Person wahrend einer Reise verhaftet oder mit Haft
bedroht, werden die im Folgenden genannten Leistungen erbracht.

Auf Nummer 7.2 dieser Bedingungen wird hingewiesen.

Benennung eines Anwaltes und/oder eines Dolmetschers.

Bendtigt die versicherte Person bei notwendigen Behérdengangen einen
Dolmetscher, wird dieser vermittelt.

Verauslagung der in diesem Zusammenhang anfallenden Anwalts- und
Dolmetscherkosten bis zu EUR 1.500,~ (die dem Konto des Karteninhabers
bei Genehmigung durch American Express belastet werden).
Verauslagung einer von den Behorden eventuell verlangten Strafkaution
bis zu EUR 15.000,- (die dem Konto des Karteninhabers bei Genehmigung
durch American Express belastet werden).

Hilfe bei Reisegepack

Der Assistance-Service-Erbringer wird bei der Ortung verlorenen Reisege-
péacks Hilfe leisten und die versicherte Person mit regelmaBigen Informatio-
nen tiber den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden halten.
Weiterleitung dringender Nachrichten

In Notfallen wird der Assistance-Service-Erbringer dringende Nachrichtenvon
der versicherten Person an Verwandte, Geschaftspartner und/oder Freunde
im Ausgangsland weiterleiten und umgekehrt.
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Wann besteht kein Versicherungsschutz (Ausschliisse)?

Neben den Ausschlissen der Ziffer 9 Corporate AVB besteht kein

Versicherungsschutz fiir folgende Leistungen:

Bei allen Leistungen fiir

Schaden, die von der versicherten Person mit hoher Wahrscheinlichkeit

vorhersehbar waren;

Schaden, die die versicherte Person grob fahrlassig herbeigeftihrt hat;

Schaden wahrend der Tétigkeit als Berufs-, Vertrags- oder Lizenzsportler;

Schéden durch die Austbung eines Extremsports. Als Extremsport gelten

Sportarten, fir die man ein spezielles Training, eine spezielle Ausrtistung und

spezielle Vorbereitungen benétigt, sowie Ski- und Snowboardfahren auBerhalb

regularer Pisten ohne eine professionelle Begleitung (Bergfuhrer, Skilehrer);

Schaden bei der Austibung oder der Vorbereitung auf

- Rennen (beidenen es auf Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit, Ausdauer
oder Geschicklichkeit ankommt),

- Belastungstests,

- organisierte Wettkampfe aller Art;

Selbstmord, Geisteskrankheit, vorsatzliche Selbstverletzung, Alkoholismus,

Drogenabhangigkeit oder Losungsmittelmissbrauch der begtinstigten Person

oder Falle, in denen die begunstigte Person unter Alkohol- oder Drogenein-

wirkung steht.

Bei den Leistungen Krankheit / Unfall / Tod fur

Behandlungen im Ausland, die der alleinige oder einer der Grtinde ftir den

Antritt der Reise waren;

Kosten, die aufgrund einer Vorerkrankung anfallen;

wenndie versicherte Person entgegen des Rates ihres Hausarztes eine Reise

antritt oder wenn eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde;

Kosten nach dem Datum, an dem der leitende Arzt des Versicherers erklart,

dass die versicherte Person heimkehren soll;

Kosten, bei denen die versicherte Person sich geweigert hat, den Rat des

leitenden Arztes des Versicherers zu befolgen;

Behandlung oder Kosten aus kosmetischen Griinden, es seidenn, der leitende

Arzt des Versicherers hat zugestimmt, dass eine derartige Behandlung als

Ergebnis eines medizinischen Notfalles erforderlich ist;

Kosten fur Hilfsmittel (z. B. Einlagen, Brillen usw. sowie sanitare Bedarfsar-

tikel wie Bestrahlungsanlagen und Fieberthermometer), Bescheinigungen,

Gutachten, vorbeugende Impfungen und kosmetische Behandlungen;

eine durch Siechtum, Pflegebedurftigkeit oder Verwahrung bedingte Behand-

lung oder Unterbringung;

Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Rehabilitationsmanahmen;

ambulante Heilbehandlungen in einem Heilbad oder Kurort.

Die Einschrankung entfallt, wenn die Heilbehandlung durch einen dort ein-

getretenen Unfall notwendig wird. Bei Erkrankungen entfallt sie, wenn sich

die versicherte Person in dem Heilbad oder Kurort nur vortibergehend und

nicht zu Kurzwecken aufgehalten hat;

EntziehungsmaBnahmen einschlieBlich Entziehungskuren;

Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen sowie Entbindungen

und Schwangerschaftsunterbrechungen, sofern diese nicht durch eine

unvorhergesehene, akut eingetretene Verschlechterung des Gesundheits-

zustandes der Mutter oder des ungeborenen Kindes erforderlich werden.

Daruiber hinaus die Folgen der Schwangerschaft innerhalb der letzten

8 Wochen vor der geschatzten Geburt.

Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder. Nachgewiesene Sach-

kosten werden erstattet;

psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlungen;

Schaden einschlieBlich ihren Folgen sowie fir Unfélle, die unmittelbar oder

mittelbar durch korperliche Arbeit verursacht sind. Kérperliche Arbeit ist

manuelle Arbeit, welche die Installation, Montage, Instandhaltung oder

Reparatur elektrischer, mechanischer oder hydraulischer Anlagen beinhaltet

(ausgenommen in rein leitender/tiberwachender, verkaufsbezogener oder

verwaltungstechnischer Funktion) oder die Austibung eines Gewerbes als

Klempner, Elektriker, Beleuchtungs- oder Tontechniker, Zimmermann, Maler/

Tapezierer oder Bauhandwerker oder kérperliche Arbeit jeglicher Art (mit

Ausnahme der Hotel- und Gaststattenbranche).

5216

5217

5218

Aufwendungen, die durch weder in der Bundesrepublik noch am Aufent-
haltsort wissenschaftlich allgemein anerkannte Behandlungsmethoden und
Arzneimittel entstehen;

Heilbehandlungen oder sonstige MaBnahmen, die das medizinisch notwen-
dige Maf tibersteigen. In diesem Fall kann der Assistance-Service-Erbringer
seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

Schaden einschlieBlich ihrer Folgen sowie fiir Unfalle, die unmittelbar oder
mittelbar durch Kriegs- oder Burgerkriegsereignisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf
Reisen im Ausland tiberraschend von Kriegs- oder Burgerkriegsereignissen
betroffen wird.

Der Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn
eines Krieges oder Burgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich
die versicherte Person aufhalt.

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet
bereits Krieg oder Buirgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht fir die aktive
Teilnahme am Krieg oder Biirgerkrieg sowie fiir Schaden bzw. Unfalle durch
ABC-Waffen und im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsahnlichen
Zustand zwischen den Landern China, Deutschland, Frankreich, GroBbritan-
nien, Japan, Russland oder USA.

Der Leistungsfall

6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.13

6.14
6.2

7.2

Was ist nach einem Leistungsfall zu tun (Obliegenheiten)?

Neben den Obliegenheitenin Ziffer 5 Corporate AVB hat die versicherte Person:
jede Krankenhausbehandlung unmittelbar nach ihrem Beginn und ehe Kosten
von mehr als EUR 200, - entstehen anzuzeigen;

sichauf Verlangen der AXA Assistance GmbH durch einen von AXA Assistance
GmbH beauftragten Arzt untersuchen zu lassen;

im Falle von Diebstahl, Raub oder Verlust von Reisezahlungsmitteln,
Reisedokumenten oder des versicherten Fahrzeugs der jeweils zustandigen
Behorde Meldung zu erstatten;

AXAAssistance GmbH nicht benutzte Fahrkarten und Flugtickets auszuhandigen.
Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte Ziffer 6 der
Corporate AVB.

Was gilt fiir Anspriiche gegen Dritte?

Anspriiche auf Leistungen von Dritten werden gemaB Ziffer 8 Corporate AVB
von unseren Leistungen abgezogen.

Sind Verauslagungen vereinbart und tibernehmen Dritte die Kosten nicht,
so sind sie von Ihnen innerhalb eines Monats nach Verauslagung oder der
Ruckkehr an den Heimatort an AXA Assistance GmbH unverziglich und
unaufgefordert zurtickzuzahlen.

Versicherer der Corporate Assist Auslandsreise-Krankenversicherung

Inter Partner Assistance
Direktion fir Deutschland S.A.
BahnhofstraBe 19

82166 Grafelfing

vertreten durch

AXA Assistance Deutschland GmbH

Garmischer StraBe 8 -10

80339 Miinchen

AXA Assistance 24-Stunden-Notrufzentrale +49 89 50070 - 116
AXA Assistance Leistungsabteilung +49 89 50070 -104

11.2019




Vertrieb durch

Deutsche Bank
AMERICAN|
EXRRESS

American Express Europe S.A. (Germany branch), Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main - Telefon 069 9797-1000 - www.americanexpress.de

Registergericht Frankfurt am Main, HRB 112342. Geschaftsleitung Deutschland: Sonja Scott (Vorsitzende), Fabiana Mingrone. Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft (Sociedad Anénima)
nach spanischem Recht mit Sitz in Madrid, eingetragen im Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204. Direktoren: Rafael Marquez Garcia (Vorsitzender),
Carlos Carriedo de Mariay Campos, Samuel Lesaulnier, Juan Orti Ochoa de Océriz, Juan Castuera Pérez, Tomas Fernandez Salido, Diego Rodriguez Sacristan.

American Express Europe S.A. hélt eine Erlaubnis der Banco de Espafia mit Sitz in Spanien zur Erbringung von Zahlungsdiensten gema® den Vorschriften tiber die Erbringung
von Zahlungsdiensten; Referenznummer 6.837. Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE192ZZ00000437097 11.2019

© American Express®



	Jahresentgelt
	Membership Rewards
	Versicherungen
	Service
	Sonstige Entgelte
	Sonstige Kosten bei Vertragsstörungen
	Vertragsmerkmale
	Widerrufsbelehrung
	Gültigkeitsdauer
	SCHUFA-Klausel (Gilt nicht für Anträge mit voller Unternehmenshaftung)
	Mitgliedschaftsbedingungen
	Teilnahmebedingungen Membership Rewards Programm
	Membership Rewards Preisverzeichnis*
	Versicherungsbedingungen
	Spezielle VersicherungsbedingungenChubb-Bedingungen für die Dienstreise- und Verkehrsmittel-Unfallversicherung von American Express Corporate Card 
und Reisestellenkonto-Inhabern



